
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand: 09.10.2024 

Aktuell werden etwa 38.000 Hektar Stiftungsland in 308 Stif tungsgebieten unterteilt. Für jedes 

Stiftungsgebiet werden seit 2012 naturschutzfachliche Ziele formuli ert. Die Stiftung Naturschutz S.-H. 

hat Planungsbüros beauftragt alle naturschutzfachlich relevanten Dat en und Gutachten eines Gebietes 

zusammenzutragen (z.B. aus den Biotoptypenkartierungen oder den FF H-Managementplänen des 

Landes SH). 

Gemeinsam mit dem Landesamt für Umwelt (LfU) und den zuständi gen Unteren Naturschutzbehörden 

wird darauf aufbauend ein Leitbild für jedes Stiftungsgebiet erstellt.  Anschließend folgen klar definierte 

Ziele und damit verbundene Maßnahmenvorschläge für vor Ort ökologisch a bgrenzbare Einheiten 

(lokale Differenzierungen). Auch die innerhalb eines Stiftungsgebietes möglichen 

Ökosystemdienstleistungen werden abgebildet sowie Projektideen für  die Zukunft formuliert. Somit 

entsteht für jedes Stiftungsgebiet eine Handlungsanleitung �W ein sogenannter Stiftungsland-

Entwicklungsplan (SLEP). 

Zu beachten: 

Um die Arbeit der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein noch transparen ter zu gestalten, werden die 

SLEPs veröffentlicht. Bitte beachten Sie, dass die Pläne nicht rechtsv erbindlich sind. Nur der zu dem 

Zeitpunkt der Erstellung dargestellte Stand ist abgebildet. Es findet k eine rückwirkende Überarbeitung 

statt. Teilweise waren Biotoptypenkartierungen zur Zeit der Erstellung noch nicht veröffentlicht und sind 

somit nur ausgegraut dargestellt. 

Beauftragte Büros sind: 
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1 Anlass 

Die Stiftung Naturschutz erstellt für jedes ihrer insgesamt über 250 Stiftungsgebiete so 
genannte Stiftungsland-Entwicklungs-Pläne, kurz SLEP. Der hier vorgelegte SLEP wird von 
Heiko Grell / GGV Freie Biologen im Auftrag der Stiftung Naturschutz SH erstellt.  

Der Planungsraum umfasst die Flächen der Stiftung Naturschutz im Stiftungsgebiet 
„Neustädter Binnenwasser“ mit z.Z. 57 Flurstücken und einer Fläche von etwa 180,9 Hektar. 
Sie liegen im Kreis Ostholstein zwischen der A1 und der Ostseeküste bei Neustadt. Die 
Strandniederung mit den ausgedehnten Flächen der Stiftung Naturschutz wird von der 
Autobahn und einer Bahntrasse zerschnitten. Die Flächen der Stiftung Naturschutz des 
SLEP-Gebiets liegen im NSG Neustädter Binnenwasser, das als Vogelschutzgebiet und 
FFH-Gebiet gemeldet ist. Weiterhin liegen die Flächen in einem Schwerpunktgebiet des 
Biotopverbundsystems.  

Die Niederung mit dem Neustädter Binnenwasser steht in einem freien Kontakt zur Ostsee 
und im funktionalen Austausch zu weiteren Strandseen und Niederungen an der 
Ostholsteinischen Ostseeküste. Das Gebiet ist Teil des LIFE BaltCoast-Projekts.  

 
 

2 Grundlagen 

2.1 Eigenflächen der Stiftung und Mandanten 

2.1.1 Verbindlichkeiten aus Ökokonten, Förderung, Ausgleichsmaßnahmen, etc. 

Tabelle 1: Verbindlichkeiten aus Ökokonten, Förderung, Ausgleichsflächen, etc. 
Verbindlichkeit  Rechercheergebnis  
Ökokonten - 

 

Ausgleich - 
Zuwendungsbescheide 
Zweckbindung 

- 

Laufende 
Schutzprogramme 

Umsetzung des FFH-Mangementplans. 
Umsetzung des After-Life-Managementplans von BaltCoast. 
Extensive Beweidung, Vernässung und Gewässeranlagen. 
Artenschutz: Kriechender Sellerie (Apium repens), Ostseeschnäpel. 
 

2.1.2 Einbindung in die naturschutz- und planungsrechtliche Kulisse 

Tabelle 2: Einbindung in die naturschutz- und planu ngsrechtliche Kulisse 

Kulisse  Rechercheergebnis  
NP - 
NSG NSG Neustädter Binnenwasser seit 1984 

Geplant: NSG Lachsbach 
LSG - 
Naturpark - 
Naturerlebnisraum NER - 
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FFH DE 1830-301 „NSG Neustädter Binnenwasser“  
angrenzend:  
DE 1880-302 „Lachsau“ 
DE 1831-321 „Kremper Au“ 

EGV DE 1830-301 „NSG Neustädter Binnenwasser“  
 

WRRL Das Neustädter Binnenwasser ist kein Vorranggewässer im Sinne 
der EG-WRRL. 

BVS-RD Nr. 300: Neustädter Binnenwasser 
 

Biotope (LLUR) Die Biotope der BK 1830155, 1830156 und 1830177sind Teil von 
Stiftungsflächen  
Wichtige Kontaktbiotope der Umgebung: 1830141, 1830160, 
1830166 und 1830175. 
 

Wiesen- und Rastvogelgebiet Das Binnenwasser und angrenzende Niederungsflächen sind 
bekannte Wiesen- und Rastvogelgebiete.  

Naturwaldkulisse - 
Artenschutzgebiet - 
Wasserschutz/ -schongebiet - 
Retentionsraum Niederungsflächen im HQ 100 
Geotope Lachsbach Scheelholz – Neustadt B 8e 
Archäologischer Denkmalschutz - 
Angrenzende Naturschutzflächen - 

Die naturschutz- und planungsrechtliche Kulisse ist in Karte 1 dargestellt (1:25.000). 
 

2.1.3 Runde Tische, Vereine 

Tabelle 3: Runde Tische, Vereine 

Organisation  Rechercheergebnis  
Runder Tisch  
Betreuender Verband Irene Timmermann-Trosiener BUND 
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3 Status quo 

3.1 Abiotische Ausstattung 

Der Bereich vom Neustädter Binnenwasser wurde durch die letzte Vereisung und die 
nacheiszeitliche Entwicklung geformt. Durch mehrere Gletschervorstöße wurde das stark 
kuppige Gelände mit Stauch- und Seitenmoränen geprägt. Nach dem Abschmelzen entstand 
ein Schmelzwasserstausee, der von der Kremper Au und dem Lachsbach gespeist wurde. 
Die zunächst vermoorte Niederungslandschaft ist nacheiszeitlich in den Einfluss von 
Salzwasser der Ostsee geraten, sodass sich ein Brackwassersee mit offener Verbindung zur 
Ostsee ausgebildet hat. Es handelt sich um ein typisches Beispiel einer ästuarinen Lagune 
an der Ausgleichsküste der Ostsee.   

Das Neustädter Binnenwasser hat heute eine maximale Tiefe von nur etwa 90cm und ist 
meist noch flacher. Die zuleitenden Bäche wurden begradigt und die Mündungsbereiche zum 
Teil verlegt. Weiterhin wurden in den 1960’er Jahren Deiche angelegt und die Niederungen 
der neuen Schöpfwerksbereiche entwässert. Das nährstoffreiche Brackwasser hat daher nur 
in Teilen einen direkten Einfluss auf die Flächen der Niederung. Die Hydrologie der 
Standorte ist durch die Entwässerung sehr stark verändert worden. Die kuppige 
Moränenlandschaft des Gebiets wird überwiegend als Grünland genutzt. Die „Burg“ im 
Zentrum der Niederung ist naturnah bewaldet. 

Die Niederungslandschaft des Neustädter Binnenwassers wird von der Autobahn (1968) und 
der Bahntrasse (1881) nach Dänemark sowie kleineren Straßen und Wegen zerschnitten. 
Weiterhin gibt es mehrere große Stromtrassen, die Teile des Gebiets überspannen. 

Bei den Böden der Moränen handelt es sich überwiegend um nährstoffreiche Braunerden auf 
Geschiebelehm. In den Niederungen sind Niedermoortorfe vorhanden, die teils als Salztorfe 
ausgebildet sind. Das flache nährstoffreiche Brackwasser des Binnenwassers ist nicht 
geschichtet und vollständig durchmischt. Am Boden sind oft dicke Schlammschichten 
ausgebildet. 

Durch Maßnahmen der Stiftung Naturschutz, die im Rahmen des FFH-Managementplans 
und des LIFE BaltCoast-Projekts durchgeführt werden, gibt es jüngst neue standörtliche 
Veränderungen durch Vernässung, extensive Weidenutzung und Gewässeranlagen.  

 

Tabelle 4: Naturraumkulissen 

Kulisse  Rechercheergebnisse  
Hauptnaturraum 70 Schleswig-Holsteinisches Hügelland 
Naturraum 70206 Südost-Oldenburg 
Landschaft (BFN) 70214 Ostholsteinische Ostseeküste, 

Ausgleichsküstenlandschaft der Ostsee 
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3.2 Biodiversität: Lebensräume (Biotoptypen, LRT), wertgebende Arten und 
Populationen 

3.2.1 Biotoptypen und Lebensraumtypen 

Anmerkung: Von den etwa 180,9 Hektar des Slep-Gebiets wurden für 144,1 Hektar bzw. 
79,6% Bestandsdaten aus der FFH-Kartierung (2010) übernommen. Für 36,8 Hektar bzw. 
20,4% des Gebiets wurden 2015 eigene Kartierungen durchgeführt. Die Tabellen für 
Biotoptypen und FFH-LRT sind getrennt für die jeweils verwendeten Kartierschlüssel 
dargestellt. 

Das Neustädter Binnenwasser wird von Teilen der Lagune (KSe) und angrenzendem 
Salzgrünland sowie Brackröhrichten (KO) geprägt. Kleinflächig sind am Ufer Wattbereiche 
ausgebildet. Oberhalb vom Einflussbereich des Salzwassers und in den Niederungen der 
Schöpfgebiete schließen sich großflächige Grünlandflächen unterschiedlicher Standorte an. 
Es dominiert artenarmes Intensivgrünland (GI) und mäßig artenreiches Wirtschaftsgrünland 
(GY) feuchter bis trockener Standorte. Viele Bestände sind heterogen ausgebildet und 
bestehen aus kleinräumigen Vegetationskomplexen. In Senken und an Gräben sind 
Landröhrichte, Seggenriede, Sümpfe und Nassgrünland vorhanden. Auf Kuppen gibt es 
Bestände mit arten- und strukturreichem, mesophilen Dauergrünland. 

Im Grünland sind Gräben (FG), kleinere Stillgewässer (KF, FS), Säume und Einzelgehölze 
(HE) vorhanden. Viele der Stillgewässer gehen auf eine Anlage der Gewässer zurück. Einige 
Bereiche weisen größere Ruderalfluren (RH) und Brachen auf. Randlich gibt es Knicks (HW), 
Gehölzreihen und Feldwege (SV). Im Zentrum des Neustädter Binnenwassers ist ein alter 
Laubwald (WM) ausgebildet. Insgesamt 34,0% des Slep-Gebiets FFH-LRT wurden 
zugeordnet. Prägend sind die Flächen der Lagunen mit 21,7%, die von der Fläche her noch 
weit aus dem FFH-Gebiet heraus gehen. Mit 21,6 Hektar bzw. 12,0% sind Atlantische 
Salzwiesen kartiert worden. Waldmeister-Buchenwald (9130) ist auf 0,1% vorhanden. Es 
handelt sich dabei und einen Teil des Waldes auf der Burg im Zentrum des Gebiets. 
Weiterhin wurden durch die ergänzende Kartierung Eutrophe Seen (3150) auf 0,2% der 
Fläche kartiert. Es handelt sich dabei und die struktur- und artenreich ausgebildeten 
Gewässer. 

Bei den Angaben ist zu berücksichtigen, dass nur etwa 20% des Gebiets nach dem neuen 
Kartierschlüssel kartiert wurden und der Anteil der LRT 3150 und 1330 vermutlich größer ist. 
Weiterhin ist es wahrscheinlich, dass die artenreichen Grünlandflächen mit dem 
„Wertgrünland“ dem LRT 6510 zugeordnet werden können. 

 

Tabelle 5: vorliegende Kartierungen: Biotop- und Le bensraumtypen 

Kartierung  Quelle (Jahr)  Erläuterung  
Biotoptypen Land SH (1992) Luftbildauswertung der Biotoptypen (1988-1992)  
Biotoptypen Leguan (2004) Kartierung der Biotoptypen im FFH-Gebiet DE 1830-301 

„NSG Neustädter Binnenwasser“. 
LRT Leguan (2004) Kartierung der Lebensraumtypen im FFH-Gebiet DE 

1830-301 „NSG Neustädter Binnenwasser“. 
Biotoptypen Mordhorst (2010) Kartierung der Biotoptypen im FFH-Gebiet DE 1830-301 

„NSG Neustädter Binnenwasser“. 
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LRT Mordhorst (2010) Kartierung der Lebensraumtypen im FFH-Gebiet DE 
1830-301 „NSG Neustädter Binnenwasser“. 

Biotoptypen GGV Heiko Grell 
(2015) 

Kartierung der Biotoptypen im SLEP-Gebiet „Neustädter 
Binnenwasser“ außerhalb von FFH-Gebiet. 

LRT GGV Heiko Grell 
(2015) 

Kartierung der FFH-Lebensraumtypen im SLEP-Gebiet 
„Neustädter Binnenwasser“ außerhalb von FFH-Gebiet 

 
Die Ergebnisse der Biotop- und Lebensraumtypenkartierungen sind in Karte 2, „Bestand 
Biotoptypen und LRT“ dargestellt. 
 
 

Tabelle 6a: Bestand: Biotoptypen (eigene Kartierung ) 

Typ-Code Biotoptypen Fläche (ha) Anteil (%)  
HE Einzelgehölze und Gehölzgruppen 0,0248 0,0 

HW Knicks 0,1511 0,1 

FG Gräben 0,5608 0,3 

FS Größere Stillgewässer 0,4717 0,3 
NS Großseggenriede, Staudensümpfe 0,2173 0,1 
NR (Land-) Röhrichte 0,3857 0,2 
GA Artenarmes Wirtschaftsgrünland 13,9924 7,7 

GY Mäßig artenreiches Grünland 18,9085 10,5 

RH Ruderale Gras- und Staudenfluren 0,5678 0,3 

SV Verkehrsflächen 1,5608 0,9 

 Summe eigene Kartierung 36,8408 20,4 
 Gesamtfläche Slep-Gebiet 180,9015  100,0 

 

Tabelle 7b: Bestand: Biotoptypen (Übernahme anderer  Daten, FFH-Kartierung) 

Typ-Code Biotoptypen Fläche (ha) Anteil (%)  
1.3 KW Wattbereich 0,8504 0,5 
1.6 KO Salzwiesen und Salzröhrichte 41,8463 23,1 
1.7 KS Strände 18,6523 10,3 
2.3 WE Feucht- und Sumpfwälder 1,9044 1,1 
2.6 WG Sonstige Gebüsche 0,0297 0,0 
2.8 WF Sonstige flächenhaft nutzungsgeprägte Wälder 0,1375 0,1 

2.9 WP Pionierwald 1,5819 0,0 
3.1 HW Knick, Wallhecke 0,3141 0,2 

3.3 HG Einzelbaum, Gehölzgruppe 0,771 0,0 

4.2 FB Bach 0,4243 0,2 

4.4 FG Künstl. Fließgewässer, Gräben 2,0245 1,1 

4.6 FK Kleingewässer 0,7184 0,4 
6.1 NS Niedermoore, Sümpfe 0,3409 0,2 
6.2 NR Landröhrichte 1,3326 0,7 
7.2 TR Mager- und Trockenrasen 0,0468 0,0 
8.1 GM Mesophiles Grünland 8,7380 4,8 

8.2 GN Seggen- und binsenreiche Nasswiesen 0,2740 0,2 
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Typ-Code Biotoptypen Fläche (ha) Anteil (%)  
8.3 GF Sonst. Feucht- und Nassgrünland 32,5333 18,0 

8.4 GI Artenarmes Intensivgrünland 26,8668 14,9 

9.1 AA Acker 0,1404 0,1 

10.1 RH (Halb-)Ruderale Gras- und Staudenfluren 4,1858 2,3 

12.2 SD Dorfgebiete, Bauflächen 0,0073 0,0 

12.7 SV Verkehrsflächen, -anlagen 1,0340 0,6 

 Summe Datenübernahme 144,0608 79,6 

 Gesamtfläche Slep-Gebiet 180,9015  100,0 
 

Tabelle 8a: Bestand: FFH – Lebensraumtypen (eigene Kartierung) 

Typ-Code FFH - Lebensraumtyp Fläche (ha) Anteil (%)  
3150 Eutrophe Seen mit Magnopotamion, Hydrocharition 0,3748 0,2 

 Summe eigene Kartierung 0,3748 0,2 

 Gesamtfläche Slep-Gebiet 180,9015  100,0 
 

Tabelle 9b: Bestand: FFH – Lebensraumtypen (Übernah me anderer Daten, FFH-Kartierung) 

Typ-Code FFH - Lebensraumtyp Fläche (ha) Anteil (%)  
1150* Lagunen 39,2153 21,7 
1330 Atlantische Salzwiesen 21,6315 12,0 
9130 Waldmeister-Buchenwald 0,1166 0,1 

 Summe Datenübernahme 60,9634 33,8 
 Gesamtfläche Slep-Gebiet 180,9015  100,0 

 
 

3.2.2 Wertgebende Arten und Populationen 

Aus den NSG und dem Stiftungsgebiet „Neustädter Binnenwasser“ sind durch neuere 
Untersuchungen etliche Vorkommen typischer und gefährdeter Pflanzen- und Tierarten 
bekannt. Zudem gibt es einzelne historische Daten des Gebiets.  

Typische Pflanzenarten des Stiftungsgebiets sind vor allem Arten des Feucht- und 
Salzgrünlands, der Magerrasen und Trockensäume sowie einzelne Wald- und 
Gewässerarten. Aus der umfangreichen Artenliste sind Strand-Salde, Salz-Hasenohr, 
Kümmel-Silge, Färber-Scharte, Echter Sellerie, Wiesen-Wasserfenchel und Salzbunge sowie 
Teufelsabbiß, Englischer Ginster, Schwarzwurzel und Dreizahn hervorzuheben. Am 
Bahndamm siedeln seltene Arten wie Kamm-Wachtelweizen, Echter Steinsame und 
Behaarte Schuppenkarde. Im Wald kommen Nestwurz und Breitblättrige Glockenblume vor. 

Bei der Raabe-Rasterkartierung sind weitere gefährdete Pflanzenarten kartiert worden. Die 
aufgeführten Arten können als weitere Zielarten für das Gebiet genannt werden. Es ist 
jedoch nicht bekannt, ob es von diesen Arten noch aktuelle Vorkommen gibt. Zu nennen 
sind: Faden-Segge, Breitblättriges Knabenkraut, Stattliches Knabenkraut, Färber-Ginster, 
Flaumiger Wiesenhafer, Acker-Witwenblume, Kriechender Hauhechel, Großer Klappertopf, 
Fieberklee und Ufer-Alant. 
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Als Vögel des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie und weitere Großvögel sind in der Region 
Uhu, Schleiereule, Rohrweihe, Eisvogel und Neuntöter bekannt. Ehemals haben Zwerg- und 
Flussseeschwalbe gebrütet. Typische Arten der Seeufer und Röhrichte sind Gänsesäger, 
Mittelsäger, Bartmeise und Schilfrohrsänger. Im Salzgrünland und den angrenzenden 
Weideflächen kommen Rotschenkel, Kiebitz, Feldlerche, Wiesenpieper, Braun- und 
Schwarzkehlchen vor. 

Daten zu Säugetieren liegen wenige vor. Aus Neustadt sind Vorkommen von Fledermäusen 
(Braunem Langohr, Fransen- und Wasserfledermaus) bekannt. Mit Zwerg-Fledermaus und 
Breitflügel-Fledermaus ist zu rechnen. Weiterhin wird der Fischotter angegeben, der dort 
einwandern könnte. Bei Sierhagen ist ein Vorkommen der Haselmaus bekannt, die auch im 
NSG vorkommen könnte. 

Von Amphibien- und Reptilienarten sind aus der Region der Kammolch, Moorfrosch, 
Knoblauchkröte und Rotbauchunke sowie Zauneidechse und Ringelnatter bekannt. 
Weiterhin gibt es ungefährdete Arten wie Teichmolch, Grasfrosch, Wasserfrosch, Erdkröte, 
Blindschleiche und Waldeidechse. 

Im Neustädter Binnenwasser gibt es häufige Fischarten, die zum Teil genutzt werden. Durch 
Aussetzungen werden Lachs und Ostseeschnäpel gefördert. 

Daten zu Heuschrecken, Tagfaltern und Mollusken fehlen, sind stark defizitär oder 
beschränken sich auf häufige Arten. Lediglich vom Mädesüß-Perlmutterfalter gibt es einen 
aktuelleren Nachweis aus dem Gebiet.  

Von den Libellen sind einige häufige Arten, teils mit aktuellen Funden bekannt. An seltenen 
Arten kommen Kleine Mosaikjunger und Gefleckte Heidelibelle vor.  

Eine Auswahl aktueller und älterer Vorkommen wertgebender Arten sind in Tabelle 11 
zusammengestellt. Ausführliche Artenlisten enthalten die in Tabelle 10 angegebenen 
Quellen. 

 

Tabelle 10: vorliegende Kartierungen / Gutachten: w ertgebende Arten und Populationen 

Kartierung/Gutachten  Quelle (Jahr)  Erläuterung  

Alle Arten LLUR (2014) Aktuelle Abfrage der Landesdatenbanken 
Raabe-Kartierung LLUR Abfrage von 4 Rasterpunkten 
Biotopkartierung des Landes LLUR Abfrage von Biotopen der Region 
Avifauna Förster, E. 

(2006) 
Die Vogelwelt des Neustädter Binnenwassers im 
Wechsel der Jahreszeiten. Erich Förster (Hrsg.) 

Avifauna, Brutvögel Koop, B. (2004) SPA „NSG Neustädter Binnenwasser“ (1830-301) 
– Monitoring 2004. – 

Avifauna, Brutvögel Koop, B. (2006) BaltCoast Life Projekt – Kartierung der Brutvögel 
2006 in den Gebieten NSG Weißenhäuser Broek, 
NSG Wesseker See mit Dannauer und 
Ehlersdorfer Polder, Eichholzniederung 
Heilighafen und NSG Neustädter Binnenwasser 

Avifauna, Brutvögel Koop, B. (2010) SPA „NSG Neustädter Binnenwasser“ (1830-301) 
– Monitoring 2010. 

Seenkurzprogramm Stuhr, J. (2000) Die Ufer- und Unterwasservegetation des 
Neustädter Binnenwassers S. 57-73. 

Makrophyten (Gewässer) Uni Rostock 
(2007) 

Bewertung der Strandseen anhand der 
Qualitätskomponente Makrophyten 
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Makrophyten (Gewässer) IFBI (2007) Kartierung der Makrophytenvegetation zur 
Bewertung gemäß EU-Wasserrahmenrichtlinie 
„Neustädter Binnenwasser 2007“. Flintbek. 

Wasserwirtschaft Krob & Petersen. 
(2010) 

Wasserwirtschaftliche Studie Neustädter 
Binnenwasser – Untersuchung von 
Vernässungsmaßnahmen im Einzugsgebiet des 
Schöpfwerkes Jarkau. – BWS 

Vegetationsmonitoring Grell, H. (2006) Life–Projekt “BaltCoast” Vegetationsmonitoring  
Kartierung von Flora und Vegetation in elf Natura 
2000 Gebieten an der Ostseeküste SH 

Vegetationsmonitoring Grell, H. (2010) Life–Projekt “BaltCoast” Vegetationsmonitoring  
Zwischenbericht zur Entwicklung der 
Pflanzenarten und Vegetation. – 

FFH-Teilmanagementplan Grell, H. (2009) Neustädter Binnenwasser – Teilmanagementplan 
im Rahmen des LIFE-BaltCoast-Projektes. 

FFH-Managementplan LLUR 2012 Managementplan für das FFH-Gebiet und 
Vogelschutzgebiet DE 1830-301 „NSG Neustädter 
Binnenwasser“ 

Apium repens Artenagentur; 
Finke, D. (2012) 

Wiederansiedlung des Kriechenden Sellerie; 
Erfolgskontrolle 2012 

Flora / Fauna GGV Heiko Grell 
(2015) 

Slep-Kartierung 2015 

   

 

Tabelle 11: Auswahl wertgebender Arten 

Arten  Schutzstatus  Jahr des 
letzten Fundes  

Anmerku ngen  

Pflanzen     

Sumpf-Schafgarbe 
(Achillea ptarmica) 

RL-SH 3 2010 Feuchtgrünland 

Kohl-Lauch 
(Allium oleraceum) 

RL-SH 3 2010 Magergrünland 

Echter Sellerie  
(Apium graveolens) 

RL-SH 1 2015 Altenkrempe 

Zusammenged. Quellbinse  
(Blysmus compressus) 

RL-SH 3 2005 Altenkrempe 

Zittergras  
(Briza media) 

RL-SH 2 2010 Magergrünland 

Salz-Hasenohr  
(Bupleurum tenuissimum) 

RL-SH 1 2010 Halbinsel östlich Bahntrasse 

Sumpf-Dotterblume  
(Caltha palustris) 

RL-SH V 2010 Feuchtgrünland 

Breitblättrige Glockenblume 
(Campanula latifolia) 

RL-SH 3 2015 Burg 

Wiesen-Schaumkraut 
(Cardamine pratensis) 

RL-SH V 2015 Feuchtgrünland 

Entferntährige Segge  
(Carex distans) 

RL-SH 3 2010 Salzgrünland 
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Arten  Schutzstatus  Jahr des 
letzten Fundes  

Anmerku ngen  

Strand-Segge 
(Carex extensa) 

RL-SH 3 2010 Salzgrünland 

Wiesen-Segge 
(Carex nigra) 

RL-SH V 2010 Feuchtgrünland 

Hirse-Segge 
(Carex panicea) 

RL-SH 3 2010 Feuchtgrünland 

Wiesen-Flockenblume  
(Centaurea jacea) 

RL-SH V 2010 Hügel im Salzgrünland 

Echtes Tausendgüldenkraut 
(Centaurium erythraea) 

RL-SH 3 2010 Extensivgrünland 

Strand-Tausendgüldenkraut 
(Centaurium littorale) 

RL-SH 3 2010 Salzgrünland 

Kleines Tausendgüldenkraut 
(Centaurium pulchellum) 

RL-SH 3 2010 Salzgrünland 

Dreizahn  
(Danthonia decumbens) 

RL-SH 3 2010 Magergrünland 

Behaarte Schuppenkarde  
(Dipsacus pilosus) 

RL-SH 1 2010 Bahndamm 

Englischer Ginster  
(Genista anglica) 

RL-SH 3 2015 Hügel im Salzgrünland 

Sumpf-Storchschnabel  
(Geranium palustre) 

RL-SH 2 2015 Straßenrand südlich NSG 

Mariengras 
(Hierochloe odorata) 

RL-SH 2 2010 Brache an der Burg 

Roggen-Gerste 
(Hordeum secalinum) 

RL-SH 3 2015 Salzgrünland 

Echter Steinsame 
(Lithospermum officinale) 

RL-SH 1 2009 Bahndamm, Burg 

Gemeiner Hornklee  
(Lotus corniculatus) 

RL-SH V 2010 Magergrünland 

Sumpf-Hornklee  
(Lotus pedunculatus) 

RL-SH V 2010 Feuchtgrünland 

Salz-Hornklee  
(Lotus teunis) 

RL-SH G 2010 Salzgrünland 

Kamm-Wachtelweizen  
(Melampyrum cristatum) 

RL-SH 1 2010 Bahndamm, Burg 

Ähriges Tausendblatt  
(Myriophyllum spicatum) 

RL-SH V 2010 Kleingewässer 

Nestwurz  
(Neottia nicus-avis) 

RL-SH 3 2006 Wald, Burg 

Wiesen-Wasserfenchel 
(Oenanthe lachenalii) 

RL-SH 2 2010 Salzgrünland 

Natternzunge 
(Ophioglossum vulgatum) 

RL-SH 3 2010 Salzgrünland 

Kleine Pimpinelle  
(Pimpinella saxifraga) 

RL-SH V 2010 Hügel im Salzgrünland 

Niederliegendes Fingerkraut  
(Potentilla anglica) 

RL-SH 3 2010 Hügel im Salzgrünland 
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Arten  Schutzstatus  Jahr des 
letzten Fundes  

Anmerku ngen  

Blutwurz  
(Potentilla erecta) 

RL-SH V 2010 Hügel im Salzgrünland 

Großes Flohkraut 
(Pulicaria dysenterica) 

RL-SH 3 2015 Grabensaum zur Autobahn 

Knolliger Hahnenfuß  
(Ranunculus bulbosus) 

RL-SH V 2010 Magergrünland 

Brennender Hahnenfuß  
(Ranunculus flammula) 

RL-SH V 2010 Feuchtgrünland 

Salz-Wasserhahnenfuß  
(Ranunculus peltatus) 

RL-SH 3 2010 Salzgrünland 

Strand-Salde  
(Ruppia maritima) 

RL-SH 2 2010 Binnenwasser 

Salzbunge 
(Samolus valerandi) 

RL-SH 2 2015 Salzgrünland 

Schwarzwurzel  
(Scorzonera humilis) 

RL-SH 1 2010 Magergrünland 

Kümmel-Silge 
(Selinum carvifolia) 

RL-SH 1 2015 Halbinsel östlich Bahntrasse 

Färber-Scharte  
(Serratula tinctoria) 

RL-SH 1 2015 Halbinsel östlich Bahntrasse 

Kuckucks-Lichtnelke  
(Silene flos-cuculi) 

RL-SH 3 2010 Feuchtgrünland 

Sumpf-Sternmiere  
(Stellaria palustris) 

RL-SH 3 2010 Feuchtgrünland 

Teufelsabbiß  
(Succisa pratensis) 

RL-SH 2 2010 Hügel im Salzgrünland 

Gelbe Wiesenraute 
(Thalictrum flavum) 

RL-SH 3 2010 Feuchtgrünland 

Sumpf-Dreizack  
(Triglochin palustre) 

RL-SH 2 2010 Feuchtgrünland 

Hunds-Veilchen 
(Viola canina) 

RL-SH 3 2010 Hügel im Salzgrünland 

Faden-Segge 
(Carex lasiocarpa) 

RL-SH 2 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Breitblättriges Knabenkraut  
(Dactylorhiza majalis) 

RL-SH 2 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Färber-Ginster 
(Genista tinctoria) 

RL-SH 1 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Flaumiger Wiesenhafer  
(Helictotrichon pubescens) 

RL-SH 2 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Ufer-Alant 
(Inula britannica) 

RL-SH 2 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Acker-Witwenblume  
(Knautia arvensis) 

RL-SH V 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Fieberklee  
(Menyanthes trifoliata) 

RL-SH 3 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Kriechender Hauhechel 
(Ononis repens) 

RL-SH 3 1985 Raabe-Rasterkartierung 
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Arten  Schutzstatus  Jahr des 
letzten Fundes  

Anmerku ngen  

Stattliches Knabenkraut 
(Orchis mascula) 

RL-SH 3 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Großer Klappertopf  
(Rhinanthus angustifolius) 

RL-SH 3 1985 Raabe-Rasterkartierung 

    
Säugetiere     
Haselmaus  
(Muscardinus avellanarius) 

FFH IV 2007 Sierhagen 

Fischotter 
(Lutra lutra) 

FFH II 2002 Lanu 2002 RL 

Wasser-Fledermaus  
(Myotis daubentoni) 

FFH IV 2004 Neustadt, Brauereikeller 

Fransen-Fledermaus  
(Myotis nattereri) 

FFH IV 2003 Neustadt, Brauereikeller 

Braunes Langohr  
(Plecotus auritus) 

FFH IV 2003 Neustadt, Brauereikeller 

    
Vögel     
Uhu  
(Bubo bubo) 

VSchRL I 2011 Sierhagen 

Schleiereule  
(Tyto alba) 

RL-SH 3 2010 Altenkrempe 

Zwergseeschwalbe  
(Sterna albifrons) 

VSchRL I 2002 NSG Neustädter Binnenwasser 

Flussseeschwalbe  
(Sterna hirundo) 

VSchRL I 1999 NSG Neustädter Binnenwasser 

Gänsesäger  
(Mergus merganser) 

VSchRL I 2004 NSG Neustädter Binnenwasser 

Mittelsäger  
(Mergus serrator) 

RL-SH 3 2010 NSG Neustädter Binnenwasser 

Neuntöter  
(Lanius collurio) 

VSchRL I 2010 Grünland am Binnenwasser 

Eisvogel  
(Pluvialis apricaria) 

VSchRL I 2010 Lachsbach 

Rohrweihe  
(Circus aeruginosus) 

VSchRL I 2010 Röhricht am See 

Bartmeise 
(Panurus biarmicus) 

RL-SH 3 2010 Röhricht am See 

Schilfrohrsänger  
(Acrocephalus 
schoenobaenus) 

RL-SH 2 2008 Röhricht am See 

Rotschenkel 
(Tringia totanus) 

RL-SH 3 2010 Salzgrünland 

Kiebitz 
(Vanellus vanellus) 

RL-SH 3 2010 Feucht- und Salzgrünland 

Braunkehlchen  
(Saxicola rubetra) 

RL-SH 3 2010 Feuchtgrünland 

Schwarzkehlchen  
(Saxicola torquata) 

RL-SH 3 2010 Grünland 
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Arten  Schutzstatus  Jahr des 
letzten Fundes  

Anmerku ngen  

Feldlerche 
(Alauda arvensis) 

RL-SH 3 2010 Grünland 

Wiesenpieper 
(Anthus pratensis) 

RL-SH 1 2010 Grünland 

    
Amphibien     
Rotbauchunke  
(Bombina bombina) 

FFH II 1979 Pfefferkrug, Sierhagen, 
Kasseedorf 

Kammolch  
(Triturus cristatus) 

FFH II 1981 Kremperort 

Moorfrosch  
(Rana arvalis) 

FFH IV 1981 Kremperort 

Knoblauchkröte  
(Pelobates fuscus) 

FFH IV 1932 Sierhagen, Kassau, 
Mühlenkamp 

    
Reptilien     
Zauneidechse  
(Lacerta agilis) 

FFH IV 1976 Neustadt 

Ringelnatter  
(Natrix natrix) 

RL-SH 2 1981 Kremperort 

Europäische 
Sumpfschildkröte  
(Emys orbicularis) 

FFH II 1934 Neustadt, Kremper Au 

    
Fische     
Lachs 1106 
(Salmo salar) 

FFH II 2002 Lachsbach, eingesetzt 

Ostseeschnäpel 
(Coregonus lavaretus) 

FFH V 2015 Lachsbach, eingesetzt 

    
Weichtiere     
keine relevanten Angaben    
    
Libellen     
Kleine Mosaikjungfer  
(Brachytron pratense) 

RL-SH 3 2011 NSG Neustädter Binnenwasser 

Gefleckter Heidelibelle  
(Sympetrum flaveolum) 

RL-SH V 2009 NSG Neustädter Binnenwasser 

    
Schmetterlinge     

Mädesüß-Perlmutterfalter 
(Brenthis ino) 

RL-SH 3 1991 Feuchtgrünland am See 

    
Heuschre cken     
keine relevanten Angaben    
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4 Leitbild 

Das übergreifende Leitbild für das Stiftungsgebiet „Neustädter Binnenwasser“ leitet sich aus 
den Entwicklungszielen für das NSG und dem Schwerpunktbereich des BVS-SH „Neustädter 
Binnenwasser“ sowie dem flächengleichen FFH- und Vogelschutzgebiet ab. Besondere 
Berücksichtigung finden der Managementplan für das FFH-Gebiet und der BaltCoast After-
Life-Managementplan für das Schutzgebiet. 

Weiterhin werden das Moorschutzprogramm des Landes, die benachbarten FFH-Gebiete mit 
Lachsbach und Kremper Au sowie der Landschaftsrahmenplan berücksichtigt. 

Der Entwurf des Leitbildes wurde während der Erstellung des SLEPs formuliert und dann mit 
der Stiftung Naturschutz und den zuständigen Naturschutzbehörden (LLUR, UNB) 
abgestimmt. 

Das Leitbild ist im Präsens formuliert und stellt den gewünschten Zustand der Landschaft für 
einen längeren Zeitraum dar (~ 100 Jahre). 

In Übereinstimmung mit dem Leitbild des Raumes werden für die Flächen der Stiftung 
Naturschutz Entwicklungsziele formuliert, die ein Zeitfenster von etwa 10 Jahren abdecken. 

Die Entwicklungskonzepte berücksichtigen die vorhandenen Landschaftstypen und 
resultieren in konkreten, flächenbezogenen Maßnahmenvorschlägen und Projektideen. 

4.1 Naturschutzrechtliche Vorgaben 

Folgende Aussagen aus übergeordneten Planungen wurden bei der Formulierung 
berücksichtigt: 

NSG Neustädter Binnenwasser 1984:  
§ 3; Der Zweck des Naturschutzes in dem genannten Gebiet ist die Erhaltung einer der 
bemerkenswertesten Salz- und Brackwasserlebensräume an der Ostseeküste mit größeren 
Beständen der Pflanzengesellschaft "Salzwiese". Das Naturschutzgebiet umfaßt Teile eines mit der 
Ostsee verbundenen Binnensees, regelmäßig überflutete Grünländereien, Brackwasserröhrichte und 
Waldflächen unterschiedlicher Zusammensetzung mit ausgeprägter Kraut- und Strauchschicht. Es ist 
Lebensraum vieler Tier- und Pflanzenarten, von denen einzelne vom Aussterben bedroht sind. In dem 
Naturschutzgebiet ist die Natur in ihrer Ganzheit zu erhalten und, soweit es zur Erhaltung bestimmter, 
bedrohter Pflanzen und Tierarten erforderlich ist, zu entwickeln und wiederherzustellen. 
 
Übergreifende Ziele für das FFH-Gebiet und flächeng leiche Vogelschutzgebiet 1830-301 „NSG 
Neustädter Binnenwasser:  
Erhaltung eines großräumig naturnahen Ostsee-Brackwasserlagunen-Gebietes mit offener 
Meeresverbindung, Windwatten, Brackröhrichten, unterschiedlich salinar beeinflussten, beweideten 
und gemähten Grünlandflächen, Waldpartien, naturnahen Brack- und Süßgewässern und 
unbeeinträchtigtem landseitigen Süßwasserzufluss. 
Neben den besonderen Pflanzengesellschaften der Salzwiesen beherbergt das Gebiet eine 
artenreiche Brutvogelwelt, die sich vor allem aus Wasser-, Strand- und Wiesenvögeln zusammensetzt. 
Außerhalb der Brutzeit ist das Binnenwasser und die zugehörigen Umgebungsbereiche Nahrungs- 
und Rastplatz für Wasservögel nationaler Bedeutung im Sinne der Ramsar-Konvention. 
 
Managementplan für das „NSG Neustädter Binnenwasser “ (Auswahl)  

Naturnahe Wasserdynamik und Reduzierung von Nährstofffrachten in die Lagune 
Pflegebeweidung von Grünlandflächen unterschiedlicher Standorte 
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Erhaltung und Entwicklung von beweidetem Salzgrünland 
Vernässung von Niederungsstandorten 
Verlegung und naturnahe Gestaltung vom Lachsbach 
Anlage von Kleingewässern 
Entwicklung naturnaher Wälder 
Optimierung der Leitungstrassen 

 

BVS SH Schwerpunktbereich Nr. 300: Neustädter Binne nwasser  

Bestand: Das von Stauchendmoränen umgebene und zunächst als Schmelzwasserstausee 
vorgebildete Becken bekam mit dem Wasserspiegelanstieg der Ostsee schließlich Kontakt zum 
Salzwasser, so daß salzwasserbeeinflußte Biotoptypen sowohl auf Niedermoor als auch auf 
Moränenböden entstanden. Eine enge Verzahnung von salzwasser- und süßwassergeprägten 
Biotoptypen sowie höheren Moränenflächen (z.B. der Burgberge mit seinen besonderen 
Waldformationen) mit zahlreichen seltenen und gefährdeten Pflanzenarten, begründet die 
besondere Bedeutung dieses Gebiets. 

Entwicklungsziel: Erhaltung der naturnahen und teilweise pflegebedürftigen Biotoptypen sowie 
Renaturierung derzeit nutzungsbeeinflußter  Randflächen. 

vorrangige Maßnahmen: Anhebung des Wasserstandes und Nutzungsaufgabe in den noch als Acker 
bzw. Intensivgrünland genutzten Bereichen nördlich des Burgberges bis zur Autobahn. 
Pflegemaßnahmen zur Erhaltung der wärmeliebenden Säume und artenreichen Salzwiesen. 

Sonstiges: Großteils NSG;  Erweiterung erforderlich. 

 
 

Weiterhin sind für die Entwicklung im Stiftungsgebi et zu berücksichtigen:  
 
Moorschutzprogramm des Landes Schleswig-Holstein  
 
Geplantes NSG: Lachsbach  
 
Übergreifende Ziele für das FFH-Gebiet 1830-302 „La chsau“:  
Erhaltung eines repräsentativen Bachschluchtsystems des Bungsberges mit begleitenden und vor 
allem im Nordteil großflächig ausgebildeten charakteristischen Standorten reicher ostholsteinischer 
Waldmeister-Buchenwälder, mit oft räumlich mosaikartig verzahnten Übergängen über feuchte 
Eichen-Hainbuchenwälder hin zu quelligen Waldsümpfen in Senken und bachbegleitenden Erlen-
Eschen-, Bruch-, Au- und Quellwäldern. 
Erhalten werden soll auch das sich durchgängig von den Hochlagen des Bungsberges bis zur Ostsee 
erstreckende z.T. sehr naturnahe Bachsystem mit insbesondere in den bewaldeten Teilen sehr hoher 
Habitat- und Strukturvielfalt wie z.B. vielen und großen Geschieben, Auskolkungen, Sand- und 
Kiesbänken und Uferabbrüchen sowie eines gebietsumfassenden naturraumtypischen Wasserhaus-
halts und –chemismus. 
 
Übergreifende Ziele für das FFH-Gebiet 1831-321 „Kr emper Au“:  
Erhaltung der Kremper Au und ihrer wichtigsten Zuflüsse einschließlich ihrer charakteristischen 
Gewässer- und Ufervegetation von den Quellgebieten im Löhrsdorfer Holz bis zur schon 
brackwassergeprägten Mündung in das Neustädter Binnenwasser, mit durchgehend naturnahem 
Gewässerverlauf, naturnahen Gewässerstrukturen und weitgehend natürlicher Dynamik. Ziel ist 
weiterhin die Erhaltung naturnaher Ufer- und Hangwälder in und am Rand der Talräume. Die 
Erhaltung eines gebietsumfassenden naturraumtypischen Wasserhaushalts und –chemismus ist 
erforderlich. 
Landschaftsrahmenplan II, Kreis Ostholstein und Han sestadt Lübeck:  
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Grundwasser: 
Ein bedeutsames, und auch großräumig zusammenhängendes Wasserleitersystem sind die 
„Braunkohlensande”. Ihr Hauptverbreitungsgebiet ist der Raum südlich der Linie Eutin – Neustadt bis 
nach Lübeck. Aus den Braunkohlensanden und, soweit vorhanden, den hydraulisch angeschlossenen 
eiszeitlichen Sanden, erfolgen im Rahmen der öffentlichen Wasserversorgung rund 75 Prozent der 
Grundwasserentnahmen.  
 
Für den Bereich am Neustädter Binnenwasser wird das Nitratverlagerungsrisiko auf großen Flächen 
als „sehr hoch“ eingestuft. 
 
Am Neustädter Binnenwasser hat sich in den Brackwasser–Röhrichten Wiesen-Pferdesaat (Oenanthe 
lachenalii) und Salzbunge (Samolus valerandi) eingefunden. In ehemals beweideten Bereichen liegt 
einer der wenigen bekannten Wuchsorte des Sumpf-Löwenzahns (Taraxacum palustre), der im 
schwach brackigen Grünland seinen Verbreitungsschwerpunkt hat. Aber auch die Färber-Scharte 
(Serratula tinctoria) und Kümmel-Silge (Selinum carvifolium) als Kennarten der Streuwiesen treten hier 
als Relikte ehemaliger Grünlandnutzung auf. 
 
Moore: 
Die Arten der Moore spielen in der Flora Ostholsteins eine untergeordnete Rolle. Die meisten 
Niedermoorstandorte sind weitgehend entwässert und in Grünland auf Niedermoor überführt. Die 
wenigen Hochmoore sind soweit degeneriert, dass sie von Birkenmoorwäldern, zum Teil auch von 
Schwarzerlenbruchwäldern, bestanden werden. 
 
Brutvögel: 
Die Strandhalbinseln und Strandseen der Ostseeküste bieten Lebensräume für zahlreiche küsten-
gebundene Vogelarten: Brandgans, Eiderente, Mittelsäger, Sandregenpfeifer, Säbelschnäbler, Fluss-, 
Küsten- und Zwergseeschwalbe. Diese erreichen im Planungsraum bedeutende Anteile ihres 
Gesamtbestandes an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste.  
Die vielfältigen Gewässer mit ihren naturnahen Verlandungszonen beheimaten ein bemerkenswertes 
Artenspektrum mit zum Teil großen Beständen an Wasser und Schilf bewohnende Vögel. Unter den 
Wasservögeln sind Rothalstaucher, Graugans, Schnatter-, Kolben-, Schellente und Gänsesäger 
besonders hervorzuheben. 
 
Reptilien: 
Im Bereich des Lübecker Beckens bei Sereetz und an der Untertrave liegt aufgrund der Häufung von 
Trockenbiotopen und wegen des relativ kontinentalen Klimas ein Verbreitungsschwerpunkt der 
Zauneidechse.  
 
Fische: 
Die Kremper Au und der Lachsbach, beides Zuflüsse zum Neustädter Binnenwasser, sind 
Lebensräume für die zwei bedeutendsten Elritzenvorkommen Schleswig-Holsteins. Sie sind naturnahe 
Fließgewässer mit einer großen Tiefen- und Breitenvarianz. Darüber hinaus weisen sie viele kiesige 
Bachabschnitte auf, die noch nicht von Besatzfischen überformt sind. Die ökologische Qualität der 
Kremper Au und der Farver Au wird zudem durch das Vorkommen von Bachneunaugen belegt. 
 
Landschaftliche Leitbilder für die „Ostseeküste“, Auswahl:  
•  artenreiche natürliche Lebensgemeinschaften der Ostsee in Flachwasserbuchten und Flach-

gründen, 
•  naturnahe Biotopkomplexe im Übergangsbereich von der offenen Ostsee bis ins Hinterland mit 

Strand, Strandwällen und Dünen, Steilküsten, Küstenwäldern sowie naturnahen Binnenseen und 
extensiv genutzten Salzwiesen. 
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Gebiete mit besonderer Eignung zum Aufbau eines Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems (BVS) 
In diesen Gebieten sind Flächenankäufe für Naturschutzzwecke und sonstige Maßnahmen des 

Naturschutzes besonders zu fördern, um die Flächen langfristig zu sichern und als naturbetonte 
Lebensräume zu entwickeln. Sie eignen sich damit auch in besonderem Maße für die Einrichtung 
eines Ökokontos. 

 
Flächenankauf: 
Auf vielen Flächen ist die Wiederherstellung natürlicher oder halbnatürlicher Verhältnisse mit den 

dazugehörigen dynamischen Prozessen (beispielsweise Überschwemmungen) Ziel von 
Naturschutzmaßnahmen. Um die dann möglicherweise vollständigen Ertragseinbußen 
auszugleichen, ist auch eine Förderung im Rahmen des Vertrags – Naturschutzes in der Regel 
nicht ausreichend. Daher ist der Erwerb der Flächen Voraussetzung für die Realisierung der 
Naturschutzziele. Dieses ist satzungsgemäße Aufgabe der Stiftung Naturschutz. 

 
Naturschutzmaßnahmen in Flurneuordnungsverfahren: 
Flurneuordnungsverfahren nach § 86 und § 103 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) bieten Möglichkeiten 

zur Entwicklung von zusammenhängenden Flächenkomplexen, Biotopverbundsystemen, 
Gewässerrandstreifensystemen oder Einzelbiotopen. Die Mitwirkung der Gemeinden und 
Grundeigentümer führen zu Bürgerbeteiligung und beinhalten kooperative Ergebnisse. 

Naturschutzmaßnahmen in Flurneuordnungsverfahren haben das Ziel, größere Gebiete für 
Naturschutzzwecke dauerhaft zu sichern. Geeignete Räume dafür liegen im Schutzgebiets- und 
Biotopverbundsystem der regionalen Planungsebene. 

 
Artenhilfsprogramme: 
Orchideen/Bunte Wiesen: Feuchtwiesen und Trockenrasen beherbergen in der Regel eine Vielzahl 

von stark gefährdeten Pflanzen, unter anderem Orchideenarten. Zum Schutze dieser Bereiche ist 
es notwendig, diese weiterhin extensiv zu bewirtschaften sowie deren Standortbedingungen nicht 
zu verändern (insbesondere den Wasserhaushalt). Gefördert werden landesweit Projekte (zum 
Beispiel Mahd von Orchideenwiesen). 

Kranich/Schwarzstorch: Die Sicherung der Brutplätze (Erlenbruchwälder, Waldhochmoore 
beziehungsweise feuchte, ältere Waldbestände) hinsichtlich ihrer Wasserstände ist für die 
Erhaltung dieser Vogelarten vorrangig. Die Brut- und Nahrungsbiotope sind zu sichern, zu pflegen 
und neue Biotope zum Beispiel durch Vernässung und Gewässerrenaturierung anzulegen. 

Weißstorch/Wiesen- und Moorvögel: Zum Schutze dieser Vogelarten ist es notwendig, ausgedehnte, 
feuchte und extensiv bewirtschaftete Grünländereien zu erhalten oder zu entwickeln.  

Vögel der Binnenseen: Röhricht-, Flachwasser- und geeignete Uferzonen sowie besonders 
Altschilfbestände sollen für diese Vogelarten (zum Beispiel Taucher, Rohrdommeln, Rallen, 
Rohrsänger, Entenarten) geschützt werden. 

Amphibien: Um die Lebensräume zu verbessern, sollen: – Grünlandbereiche extensiviert, – Knicks 
und Knickfußvegetation geschützt (Abzäunen), – Flachgewässer angelegt und – auf Düngemittel 
und chemische Pflanzenbehandlungsmittel im Bereich naturnaher Landschaftsbestandteile 
(Kleingewässer, Knicks, Raine) verzichtet werden. 

 
Gewässer; Ostsee: Die wirksame Begrenzung des Algenwachstums und der damit im 

Zusammenhang stehenden Belastung des Sauerstoffhaushaltes setzt voraus, dass auch die 
Einträge aus den einmündenden Gewässern reduziert werden. Damit kann gleichzeitig auch die 
Qualität als Badegewässer im Mündungsbereich der Gewässer verbessert werden. Neben der 
weiterhin erforderlichen Verminderung punktueller Einleitungen in die Gewässer durch 
abwassertechnische Maßnahmen müssen zukünftige Schritte vorrangig auf die Vermeidung 
flächenhafter Einträge abzielen. Hierbei kommt der Verbesserung der Gewässerbettstrukturen und 
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des näheren Gewässerumfeldes eine besondere Bedeutung zu. Diese Maßnahmen werden sich 
auch positiv auf die Ausbreitung und Ansiedlung standortgerechter Tier- und Pflanzenarten 
auswirken. 

 
Fließgewässer: Ziel des Fließgewässerschutzes ist die Regeneration des Fließgewässers von der 

Quelle bis zur Mündung einschließlich der angrenzenden Auenbereiche. 
 
Küstenüberflutungsmoore: Die größten Niedermoore Ostholsteins sind ehemalige Küsten – 

Überflutungsmoore. Unter Beweidung konnten sich hier früher vermutlich Salzwiesen entwickeln, 
wie sie an kleineren, heute noch überfluteten Niedermooren zu erkennen sind. Heute gibt es nur 
noch kleine Küstenüberflutungsmoore in Ostholstein, die deshalb der besonderen Aufmerksamkeit 
und des besonderen Schutzes bedürfen: Eichholz- Niederung, Ränder des Neustädter 
Binnenwassers und Röhricht nördlich der Halbinsel Depenhusen. 

 
Böden, Niedermoore: Niedermoore bieten nur in naturnahem Zustand Lebensräume für typische, 

besonders ausgeprägte Lebensgemeinschaften unter Moorvegetation oder Nasswiesen.  
 
Niedermoore werden zum Teil intensiv genutzt, das heißt entwässert und gedüngt. Höhere Luftzufuhr 

und ein höheres Nährstoffangebot können zu einem verstärkten Abbau von organischer Substanz 
führen. Verstärkt wird dies durch Sackungsvorgänge infolge Gefügezerfall und starker 
mechanischer Belastung. So sind die Moore großflächig degeneriert. Daher ist der Schutz 
verbliebener weitgehend intakter Niedermoore durch reduzierte Bewirtschaftung und 
gegebenenfalls Wiedervernässung zu empfehlen. 

 
Stromversorgungsleitungen: Stromversorgungsleitungen stellen für die Vogelwelt eine erhebliche 

Beeinträchtigung dar. Dies trifft insbesondere für die Hochspannungsleitungen aufgrund des von 
ihnen ausgehenden Kollisionsrisikos zu. Auch von Mittelspannungsleitungen (30 bis 60 Kilovolt-
Bereich) gehen für die Vogelwelt durch Leitungsanflug, Stromschlag und Lebensraum-
zerschneidung Gefährdungen aus.  

 
 

Zusammenfassung der naturschutzrechtlichen Vorgaben : 
Die genannten fachlichen und naturschutzrechtlichen Vorgaben stellen die Erhaltung und die 
Entwicklung einer naturnahen Küsten- und Niederungslandschaft im Bereich des Neustädter 
Binnenwassers in den Vordergrund. Das Binnenwasser soll mit seiner offenen Verbindung 
zur Ostsee erhalten und zusammen mit seinen Zuflüssen und den Randbereichen der 
Niederung naturraumtypisch entwickelt werden. Dabei sollen sich Zonen mit typischen 
Lebensräumen vom See, über Röhrichte und Salzgrünland bis hin zu mesophilen Grünland 
feuchter bis trockener Standorte sowie Sumpfflächen und Gehölze ausbilden. 

Für wandernde Tiere und Arten der Komplexlebensräume sollen die Funktionsbeziehungen 
zwischen dem See und seinen Zuflüssen und angrenzenden offenen Grünlandflächen sowie 
dem Wald (Burg) verbessert werden.  

Die Binnenentwässerung der Schöpfwerksbereiche und der Eintrag von Nitrat sowie anderen 
Nährstoffen in den Binnensee sind zu minimieren. Eine Pflegenutzung der Offenlandflächen 
inklusive der wärmeliebenden Säume und des Salzgrünlands ist notwendig. Die touristische 
Nutzung auf den angelegten Wegen ist möglich. 
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4.2 Leitbild für den SLEP „Neustädter Binnenwasser“  

Der NSG Neustädter Binnenwasser ist mit seiner Umgebung ein typischer Ausschnitt der 
nacheiszeitlich geprägten Küstenlandschaft. Die Niederungsflächen mit dem zur Ostsee 
offenen Binnensee und den ausgedehnten Salzgrünlandflächen unterliegen natürlichen 
Schwankungen des Wasserstandes und des Salzgehalts. Von der Ostsee über das 
Binnenwasser gibt es eine offene und durchgängige Verbindung in die Zuflüsse, sodass u.a 
auch wandernde Fischarten wieder heimisch sind. Lachsbach und Kremper Au wurden 
renaturiert und führen keine übermäßigen Nährstofffrachten mehr zum Binnenwasser ab.  

Die ehemals entwässerten Niederungen wurden wieder vernässt, die Schöpfwerksbetriebe 
eingestellt oder auf kleine Teilflächen beschränkt. Es haben sich Sümpfe, Moorwiesen und 
insbesondere Flächen mit Salzgrünland und teils mit Brackröhrichten ausgebreitet. Die 
zahlreichen künstlichen Grüppen wurden geschlossen, sodass sich ein Standortmosaik aus 
flachen Senken mit temporärer Wasserführung und kleinen Kuppen ausgebildet hat.  

Der naturnahe Lebensraumkomplex im direkten Einflussbereich des Sees steht im engen 
Kontakt zu mesophilen Grünlandflächen der Umgebung und anderen Küstenniederungen der 
Region. Auf den beweideten Kuppen haben sich blütenreiche Bestände mit mesophilem 
Grünland, teils mit Trockenrasen ausgebildet. Die zentrale Kuppe mit der „Burg“ weist einen 
alten naturnahen Laubwald mit Alt- und Totholz auf. 

Die Niederungslandschaft am Neustädter Binnenwasser ist großflächig als artenreiches 
Offenland ausgebildet und wird extensiv beweidet. Am See mit flachem Brackwasser sind 
Watt- und Schlammflächen sowie Verlandungsufer mit Röhrichten, Rieden und kleinen 
Weidengebüschen ausgebildet. Meist reicht die Beweidung ohne Sichtbarriere durch 
Röhrichte bis an das Seeufer heran, dort können rastende und mausernde Wasservögel 
ungestört zwischen dem See und dem Grünland wechseln. 

In den Flachgewässern des beweideten Grünlands haben sich Wasserpflanzen, Amphibien, 
und Libellen angesiedelt. Die großflächigen Niederungsflächen sind störungsarm und 
werden von Wiesen- und Offenlandvögeln als Brut- und Rasthabitat genutzt. Rotschenkel, 
Kiebitz, Feldlerche, Wiesenpieper, Schafstelze und nachfolgend Neuntöter sind Leitarten. 
Küstentypische Vögel wie Seeschwalben, Möwen und Säbelschnäbler kommen zumindest 
zeitweise vor. Weithin ist der Binnensee inklusive der Niederung ein bedeutendes Rast- und 
Winterhabitat für Watvögel und Wassergeflügel (Enten, Schwäne, Gänse und Säger). 

Der Boden ist durch die Vernässung feuchter und stocherfähig. Blütenreiche und kurzrasige 
Vegetation ermöglicht das Heranwachsen der Kücken der Wiesenvögel. Hochwüchsige 
Sichtbarrieren an Gräben und Parzellenrändern fehlen weitgehend. Es hat sich eine enge 
funktionale Beziehung zwischen den Landflächen und dem See ausgebildet. Kranich, 
Rohrdommel, Rohrweihe, Sumpfohreule und Tüpfelsumpfhuhn sind Bewohner der weiteren 
Umgebung am Binnenwasser. Die Leitungstrassen wurden teils in den Boden verlegt oder 
gegen Vogelschlag gesichert. 

Durch Maßnahmen des Artenschutzes wurden spezifische Pflanzenarten des Nass- und 
Feuchtgrünlands, inklusive des Salzgrünlands gefördert und Flachgewässer für Amphibien 
und Libellen angelegt bzw. aufgestaut. 
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5 Zielkonzept 

Die Erstellung des Zielkonzepts erfolgt auf der Grundlage der in Kapitel 2.1 aufgeführten 
Einbindungen in die naturschutz- und planungsrechtliche Kulisse sowie dem Status quo der 
Biodiversität (Kapitel 3), der Leitbilddiskussion mit Vertretern der Stiftung Naturschutz und 
dem LLUR, den Empfehlungen der vorliegenden Gutachten (Tabelle 5 und Tabelle 10) sowie 
aufgrund der Erkenntnisse einer fachgutachterlichen Begehung des Gebiets. Neben der 
Biodiversität rücken auch die möglichen Ökosystemdienstleistungen des Stiftungslands in 
den Fokus des Konzepts. 
Die Entwicklung der Ziele und die Ableitung der Maßnahmenvorschläge erfolgt nach rein 
naturschutzfachlichen Gesichtspunkten. Die Umsetzbarkeit der Maßnahmen wird von der 
Stiftung festgestellt. Ggf. daraus resultierende Änderungen der Ziele oder Maßnahmen 
müssen nachträglich eingepflegt werden. 

5.1 Zielkonzept Biodiversität 

In einem ersten Schritt werden untereinander gleiche oder ähnliche Zielflächen des Gebiets 
abgegrenzt und einer von acht möglichen Ziellandschaften (Zielebene 1) zugeordnet. Es 
folgt eine weitere Differenzierung der Ziele (Zielebene 2) für jede einzelne Fläche. 
Die räumliche Abgrenzung der Ziellandschaften ist in Karte 3 (Zielkonzept) dargestellt. 
Die Flächen für jeweils unterschiedliche Ziellandschaften sind in Tabelle 12 differenziert. Die 
Entwicklungsziele sind textlich beschrieben und in Tabelle 13 aufgeführt, versehen mit den 
dort vorgesehenen Ziel-Lebensraum- und –biotoptypen sowie den artenschutzrechtlich 
relevanten Arten und weiteren spezifischen (Arten-)gilden. 
 
 

Tabelle 12: Räumliche Gliederung für das Zielkonzep t  

Teilgebiet  Bezeichnung des Teilgebiets  

201_01 Östlich der Bahntrasse 

201_02 Westlich der Bahntrasse 

Das SLEP-Gebiet „Neustädter Binnenwasser“ wird maßgeblich durch die Bahntrasse geteilt. 
Die Flächen östlich und westlich der Bahntrasse werden verschiedenen Teilgebieten 
zugeordnet und diese dann jeweils weiter untergliedert. Die Beschreibungen erfolgen einzeln 
für den Raum und die darin liegenden Teilflächen. 
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5.1.1 Teilgebiet 201_01: Östlich der Bahntrasse 

Teilgebiet 201_01: Östlich der Bahntrasse  

Das Teilgebiet umfasst etwa 43 Hektar Niederungsflächen am Neustädter Binnenwasser 
östlich der Bahntrasse. Der östliche Teil des Binnenwassers weist überwiegend naturnahe 
Wasserstandsverhältnisse auf. Es gibt mit Lachsbach und Kremper Au (beides FFH-Gebiete) 
zwei größere Zuflüsse aus einem agrarisch geprägten Einzugsgebiet sowie eine offene 
Verbindung zur Ostsee. Der Hauptteil der Niederungsflächen ist flach vermoort und weist 
Salzgrünland oder Brack-Röhrichte auf. Die Salztorfe streichen gegen die mineralischen 
Kuppen aus, sodass teils breite Übergänge mit „Oberen Salzgrünland“ und Flächen mit eher 
seltenen Überflutungen vorhanden sind. Einzelne Niederungsbereiche sind flach abgedämmt 
und werden intensiver bewirtschaftet. Meist findet eine extensive Weidenutzung statt. Die 
zentrale, höchste mineralische Kuppe im Binnenwasser mit der „Alten Burg“ ist naturnah 
bewaldet. Eine weiter flache Kuppe wird beweidet und ist als Halbinsel über Salzgrünland an 
eine großflächige Weideeinheit angeschlossen. 

Ziel ist es, die hochwertigen und naturnah entwickelten Standorte mit einer typischen 
Zonierung von der Lagune über Wattflächen, Pionier- und Schlammfluren, verschiedenen 
Stadien von Salzgrünland zu mineralischen Hängen mit Grünland oder Wald zu erhalten und 
naturschutzfachlich weiter zu entwickeln. Das umfasst das gesamte Spektrum aller dort für 
die Lebensraumtypen des FFH-Gebiets charakteristischen Pflanzen- und Tierarten sowie die 
Brut- und Rastvögel, inklusive auch seltener Arten von kleinen Reliktstandorten. Leit- und 
Zielarten sind u.a. Kiebitz, Rotschenkel, Flussseeschwalbe, Gänsesäger, Schraubige Salde, 
Queller, Salz-Aster, Salz-Binse, Echter Sellerie, Salzbunge, Wiesen-Wasserfenchel, Salz-
Hasenohr, Färber-Scharte, Kümmel-Silge, Teufelsabbiß und Dreizahn sowie Nestwurz, 
Breitblättrige Glockenblume, Kamm-Wachtelweizen, Echter Steinsame und Behaarte 
Schuppenkarde im Wald bzw. am Waldrand. 

Die Niederungsflächen auf Salztorf, die flachen mineralischen Kuppen sowie die Bereiche im 
Übergang zu trockenen Hängen sollten umfassend und möglichst großflächig extensiv 
beweidet werden. Auf interne Zäune sollte weitestgehend verzichtet werden. Ehemals 
verbrachte Standorte sowie die Uferbereiche zur Lagune sollten eingeschlossen werden, um 
die Streuauflagen zu reduzieren und das Aufkommen hoher Sichtkulissen aus Röhrichten 
und Gehölzen zu vermeiden. Dämme sollten zurückgebaut und künstliche Gräben 
unterbrochen werden. Die Niederungsflächen sollten den natürlichen Schwankungen des 
Wasserstandes im Binnenwasser ausgesetzt sein. Dabei soll sich entsprechend des Reliefs 
ein natürliches Entwässerungssystem mit Prielen sowie Blänken und Bulten im Salzgrünland 
ausbilden. Der Wald soll ohne forstliche Nutzung naturnah mit viel Alt- und Totholz und 
breitkronigen Habitatbäumen entwickelt werden. Ein Einschlag zur Verkehrssicherung am 
Bahndamm kann weiterhin erfolgen. 

Pflegemaßnahmen zur Offenhaltung des Grünlands und Maßnahmen zum Artenschutz für 
z.B. Arten des Salzgrünlands, des mesophilen Grünlands feuchter bis trockener Standorte, 
der Lagunen und der Pionierfluren sowie Maßnahmen für Vögel, Fledermäuse, Amphibien, 
Reptilien und spezifische Insekten können durchgeführt werden. 
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201_01 Teilgebiet: 201_01: Östlich der Bahntrasse 
Lok-Diff Lokale Differenzierung Zielebene 1 Zielebene 2 Struktur 
201_01_01 Weideland Altenkrempe K KG 14 
201_01_02 Binnenwasser K KL 14 
201_01_03 Niederung nördlich der Lachsbachmündung K GF 13 
201_01_04 Halbinseln am Binnenwasser K KG 13 
201_01_05 Alte Burg K WL 2 
 

 
 

5.1.1.1 201_01_01, Weideland Altenkrempe  

201_01_01, Weideland Altenkrempe  
Zielebene 1:  K  
Küstenlandschaft 

Zielebene 2:  KG  
Salzgrünland 

Struktur: 14  
Strukturreich  

Am Nordende des Neustädter Binnenwassers nördlich der A1 bis Altenkrempe liegt am Westufer eine 
mit Robustrindern extensiv beweidet Uferniederung. Etwa 2,8 Hektar der Uferweide im NSG zählen 
zur Stiftung Naturschutz. Die Weidefläche reicht inzwischen bis an die A1. Der Damm, der ehemals 
den Hauptteil der Niederung gegen den Binnensee abgetrennt hat, ist unterbrochen, sodass wieder 
im gesamten Uferbereich naturnahe Schwankungen des Wasserstands auftreten. Es gibt Reste alter 
Entwässerungsgräben und drei lokale Einleitungen aus landwirtschaftlichen Nutzflächen. Die 
Uferweide wird überwiegend von artenreichem Salzgrünland unterschiedlicher Standorte 
eingenommen. Am Ufer zum Binnenwasser sind schmale Landröhrichte ausgebildet, die zum Teil in 
die Weidefläche eingeschlossen sind. In aufgelichteten Bereichen der Landröhrichte siedelt der vom 
Aussterben bedrohte Echte Sellerie mit seinem z.Z. einzigen Standort im Schutzgebiet. Auf höher 
gelegenen Randpartien der Fläche ist arten- und blütenreiches, mesophiles Grünland ausgebildet. 

Ziel ist es, die hochwertigen, artenreichen und vielfältigen Niederungsstandorte im Übergang vom 
unteren zum oberen Salzgrünland und dem mesophilen Grünland zu erhalten und mit typischer Tier- 
und Pflanzenbesiedlung naturschutzfachlich weiter zu entwickeln. Leit- und Zielarten sind Neuntöter, 
Braunkehlchen, Rotschenkel, Salz-Aster, Salz-Binse, Echter Sellerie, Salzbunge, Wiesen-
Wasserfenchel, Salz-Hasenohr und Teufelsabbiß.  

Die zusammenhängende Pflegenutzung der Niederungsflächen sollte aufrechterhalten werden. Der 
Einsatz von Robustrindern hat sich bewährt, da sich die Struktur und die Artenzusammensetzung der 
seltenen Vegetationsbestände naturnah entwickeln. Die Erweiterung der Weidefläche nach Süden 
und Einbindung der verbrachten Bestände mit Landröhrichten ist fachlich sinnvoll. Ein weiterer 
Rückbau von Resten der ehemaligen Dämme ist nicht notwendig. Das Prielsystem sollte sich nach 
Überflutungen frei ausbilden können. Es wird empfohlen eine Reduzierung von Stoffeinträgen aus 
den drei Einleitungen oberhalb bzw. an der Grenze zur Niederung herbeizuführen, z.B. durch 
Sandfänge oder Schönungsteiche.  

Pflegemaßnahmen zur Offenhaltung der strukturreichen Standorte und Maßnahmen zum Artenschutz 
für z.B. Arten des Salzgrünlands und des mesophilen Grünlands sowie für Vögel und spezifische 
Insekten können durchgeführt werden. 

Code SH 01.02 Naturverträgliche Grünlandnutzung / Grünlandextensivierung 
01.02.03 Beweidung 
01.02.03.01 Beweidung mit Rindern 
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01.07.01 Schließen / Entfernen von Drainagen  
01.09.03 Beseitigung von Streuauflagen, Biomassenentzug 
04.01 Erhaltung und Rückführung des natürlichen Wasserregimes 
04.01.10 Aufhebung von Drainagen / Flächenentwässerung 
11.02 Artenschutzmaßnahmen „Vögel“ 
11.06 Artenschutzmaßnahmen “Insekten“ 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen „Pflanzen“ 
 

 
Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 
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5.1.1.2 201_01_02, Binnenwasser  

201_01_02, Binnenwasser  
Zielebene 1:  K  
Küstenlandschaft 

Zielebene 2:  KL  
Lagune 

Struktur: 14  
Strukturreich  

Der ufernahe Teil des Neustädter Binnenwassers zählt durch die Abgrenzung der dortigen Flurstücke 
auf etwa 6,5 ha zum Eigentum der Stiftung Naturschutz und wird von der Entwicklung der jeweiligen 
Landflächen abgetrennt. Neben den Flachwasserbereichen des Strandsees sind Wattflächen, 
Pionier- und Schlammfluren sowie im Wasser siedelnde Uferröhrichte und der Mündungsbereich des 
Lachsbachs eingeschlossen. 

Ziel ist es, die Flachwasserbereiche als Teil der naturnahen Lagune zu erhalten und weiter zu 
entwickeln. Dabei sollen die Standorte des Seegrunds mit Wasserpflanzen sowie die Uferbereiche 
mit z.B. Queller und Laugenblume geschützt werden. Der Einfluss von Stoffeinflüssen über den 
Lachsbach soll verringert und die Durchgängigkeit für wandernde Fische erhalten werden. Die 
naturnahe Ufer- und Abbruchdynamik der Salztorfe soll erhalten und die Ufer möglichst ohne 
Sichtkulisse zum Salzgrünland der Niederungsflächen entwickelt werden. 

Die extensive Weidenutzung der Uferbereiche bis in das Flachwasser hinein, sollte aufrecht erhalten 
werden, da so die Entwicklung naturnaher Pionierfluren der Abbruchkanten und Wattflächen 
gefördert und das Aufkommen von Sichtbarrieren zum Grünland verhindert werden. Zur Minimierung 
von Stoffeinflüssen könnte im Mündungsbereich der Deich zurückgebaut und nahe der Bahntrasse 
ein Sandfang eingerichtet werden. Langfristig sollte der Lauf des Lachsbachs im Schutzgebiet wieder 
renaturiert und der Mündungsbereich an den Westteil des Binnenwassers zurückverlegt werden. 
Weitergehende Maßnahmen können im gesamten Einzugsgebiet gefördert werden und würden sich 
bis zum Binnensee und die Ostsee auswirken. Extremereignisse durch Hochwasser, Eisgang oder 
den Einstrom von Salzwasser sollen zugelassen werden. 

Es können Maßnahmen des Artenschutzes für z.B. Pflanzen, Säuger, Vögel und Fische durchgeführt 
werden.  

Code SH 04.04.01 Durchgängigkeit herstellen 
04.04.07 Anlage von Sandfängen 
04.04.08 Schaffung eines naturnahen Gewässerverlaufs 
04.04.12 Eigendynamische Ausuferung, Verlagerung zulassen 
05.01 Rücknahme / Regulierung der fischereiwirtschaftlichen Nutzung 
11.01 Artenschutzmaßnahmen „Säugetiere“ 
11.02 Artenschutzmaßnahmen „Vögel“ 
11.05 Artenschutzmaßnahmen „Fische / Rundmäuler“ 
11.06 Artenschutzmaßnahmen “Insekten“ 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen „Pflanzen“ 
15.01 Ungestörte Entwicklung 
15.02 Zulassen von katastrophalen Ereignissen 
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Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 

 
 

5.1.1.3 201_01_03, Niederung nördlich der Lachsbachmündung  

201_01_03, Niederung nördlich der Lachsbachmündung  
Zielebene 1:  K  
Küstenlandschaft 

Zielebene 2:  GF  
Feuchtgrünland 

Struktur: 13  
ohne hohe Strukturen  

Nördlich des begradigten Mündungsbereichs des Lachsbachs liegt eine etwa 7,8 Hektar große 
Niederung, die durch einen flachen Wall von den Wasserstandsschwankungen im Binnensee 
abgetrennt ist. Die Fläche wird intensiv als Mahdgrünland genutzt und ist überwiegend arten- und 
strukturarm ausgebildet. Das Relief weist flache Kuppen und mehrere nasse Senken auf, die nur 
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schwer entwässert werden können. Am Deich zum Lachsbach befindet sich ein verschilfter Graben. 
Eine Baumreihe auf dem Wall wurde inzwischen entfernt, um den Sichtkontakt für Brut- und 
Rastvögel zwischen den Niederungsflächen zu verbessern. Parallel zum gebüschreichen Bahndamm 
verläuft ein Feldweg, der zur Brücke über den Lachsbach und die südlichen Niederungsflächen führt. 

Ziel ist es, den Offenlandcharakter der Niederungsfläche zu erhalten und den Kontakt ohne 
Sichtbarrieren zu anderen Niederungsflächen und zum Binnenwasser zu verbessern. Es soll eine 
Entwicklung zu Salzgrünland unterschiedlich feuchter Standorte im Übergang zum mesophilen 
Grünland erfolgen. Die Stoffeinflüsse in das Binnenwasser sollten minimiert werden.  

Zur Erhaltung des Offenlands können die Flächen beweidet und/oder gemäht werden. Es wird 
empfohlen, eine extensive Pflegebeweidung einzuführen, da sich dann die naturnahen Strukturen 
und die typischen Arten des Salzgrünlands optimal entwickeln. Eine extensive Nutzung der Ufer des 
Binnensees oder des Lachsbachs ist sinnvoll, um bestehende Sichtbarrieren aufzulockern oder 
zurückzudrängen. Wenn möglich sollte der Damm durchbrochen oder geschliffen werden, um 
Wasserstandsschwankungen auf der Fläche und ggf. längere Überflutungen mit Brackwasser 
zuzulassen. Beeinträchtigungen anderer (Privat-) Flächen oder der Bahntrasse sind durch geeignete 
Maßnahmen zu vermeiden. Auf den Flächen noch vorhandene Drainagen sollen unterbrochen und 
Gräben verschlossen werden, um einen naturnahen Wasserstand im Boden zu halten. Stoffliche 
Einflüssen könnten ebenfalls über einen Sandfang am Lachsbach minimiert werden. Gegebenenfalls 
kann der Mündungsverlauf verbreitert oder verlegt werden. 

Pflegemaßnahmen zur Offenhaltung des Grünlands und Maßnahmen zum Artenschutz für z.B. Arten 
des Salzgrünlands und des mesophilen Grünlands feuchter bis trockener Standorte sowie 
Maßnahmen für Vögel, Amphibien und spezifische Insekten können durchgeführt werden. 

Code SH 01.02 Naturverträgliche Grünlandnutzung / Grünlandextensivierung 
01.02.01 Mahd, einschl. Mähgutabfuhr 
01.02.03 Beweidung 
01.02.03.08 Angepasste Grünlandnutzung für Wiesenvögel 
01.02.03.09 Beweidungsinfrastruktur (Zäune etc.) 
01.07.01 Schließen / Entfernen von Drainagen  
01.07.02 Schließen / Entfernen von Gräben 
04.01 Erhaltung und Rückführung des natürlichen Wasserregimes 
04.01.03 Deichrückverlegung 
04.01.10 Aufhebung von Drainagen / Flächenentwässerung 
04.04 Gewässerrenaturierung 
04.04.07 Anlage von Sandfängen 
04.04.08 Schaffung eines naturnahen Gewässerverlaufs 
04.04.12 Eigendynamische Ausuferung, Verlagerung zulassen 
04.04.13 Wiederherstellung von Kleingewässern 
11.02 Artenschutzmaßnahmen „Vögel“ 
11.06 Artenschutzmaßnahmen “Insekten“ 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen „Pflanzen“ 
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Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 

 
 

5.1.1.4 201_01_04, Halbinseln am Binnenwasser  

201_01_04, Halbinseln am Binn enwasser  
Zielebene 1:  K  
Küstenlandschaft 

Zielebene 2:  KG  
Salzgrünland 

Struktur: 13  
ohne hohe Strukturen  

Zwischen Lachsbach und Alter Burg liegen zwei miteinander verbundene Halbinseln im Neustädter 
Binnenwasser. Die nördliche größere Halbinsel weist eine flache mineralische Kuppe auf, die als 
ehemalige Insel über einen Damm und Salzgrünlandflächen erreichbar ist. Der etwa 23 Hektar große 
Bereich wird zusammenhängend und ohne interne Zäune extensiv mit Rindern beweidet. Es gibt 
keine Uferschutzwälle, sodass im gesamten Niederungsbereich naturnahe Schwankungen des 
Wasserstands auftreten. Reste alter Entwässerungsgräben sind vorhanden, die langsam zuwachsen 
und verlanden. Zum Teil sind naturnahe, geschwungene Prielsysteme und Salzgrünland mit Blänken 
und vielen Bulten ausgebildet. Die Flächen werden überwiegend von artenreichem Salzgrünland 
unterschiedlicher Standorte mit naturnahen Übergängen zu mesophilem Grünland eingenommen. 
Teils sind Reste von Landröhrichten und Brachestadien vorhanden, die sich nach dem Anschluss an 
die extensive Nutzung auflichten und artenreich besiedeln. Wiesen-Wasserfenchel, Salzbunge, Salz-
Hasenohr, Färber-Scharte und Kümmel-Silge und weisen dort ihre einzigen oder größten 
Vorkommen im Schutzgebiet aus. Die Flächen sind zum Binnensee offen und ohne Kulissen 
zugänglich. Westlich wird das Gebiet durch den gebüschreichen Bahndamm und den Wald der Alten 
Burg begrenzt. 

Ziel ist es, die hochwertigen, artenreichen und vielfältigen Niederungsstandorte der Halbinseln im 
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Übergang vom unteren zum oberen Salzgrünland und dem mesophilen Grünland zu erhalten und mit 
typischer Tier- und Pflanzenbesiedlung naturschutzfachlich weiter zu entwickeln. Zu fördern sind 
Offenland- und Wiesenvögel sowie Pflanzen des Salzgrünlands und des mesophilen Grünlands. 
Weiterhin sollen die Flächen als ungestörtes Rast- und Nahrungsgebiet für Watvögel, Gänse, Enten 
und Säger dienen. Leit- und Zielarten sind z.B. Neuntöter, Braunkehlchen, Kiebitz, Rotschenkel, 
Flussseeschwalbe, Salz-Aster, Salz-Binse, Echter Sellerie, Salzbunge, Wiesen-Wasserfenchel, Salz-
Hasenohr und Teufelsabbiß.  

Die zusammenhängende Pflegenutzung der Niederungsflächen beider Halbinseln sollte 
aufrechterhalten werden. Der Weidedamm parallel zur Bahntrasse und in der nördlichen Halbinsel 
muss hierzu erhalten und kann ggf. erhöht oder befestigt werden. Der Wechsel der Weidetiere durch 
das Flachwasser ist weiterhin zu gewährleisten. Der Einsatz von robusten Rindern hat sich bewährt, 
da sich die Struktur und die Artenzusammensetzung der seltenen Vegetationsbestände naturnah 
entwickeln und die verbrachten Bestände mit Landröhrichten auflockern. Das Entwässerungs- und 
Prielsystem sollte sich nach Überflutungen frei verändern können. Auf eine interne Zäunung ist zu 
verzichten, lediglich die temporäre Abzäunung seltener Bestände wie der Färber-Scharte oder der 
Kümmel-Silge sollte weitergeführt werden. 

Pflegemaßnahmen zur Offenhaltung der strukturreichen Salzgrünlandstandorte und Maßnahmen 
zum Artenschutz für z.B. Arten des Salzgrünlands und des mesophilen Grünlands sowie für Vögel 
und spezifische Insekten können durchgeführt werden. 

Code SH 01.02.01 Mahd, einschl. Mähgutabfuhr 
01.02.03.01 Beweidung mit Rindern 
01.02.03.08 Angepasste Grünlandnutzung für Wiesenvögel 
01.09.03 Beseitigung von Streuauflagen, Biomassenentzug 
04.05 Pflege von Stillgewässern 
11.02 Artenschutzmaßnahmen „Vögel“ 
11.06 Artenschutzmaßnahmen “Insekten“ 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen „Pflanzen“ 
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Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 

 
 

5.1.1.5 201_01_05, Alte Burg  

201_01_05, Alte Burg  
Zielebene 1:  K  
Küstenlandschaft 

Zielebene 2:  WL  
Standortgerechter Laubwald 

Struktur: 2  
lichter Wald  

Im Zentrum des Neustädter Binnenwassers liegt als höchste Erhebung die „Alte Burg“, die von der 
Bahntrasse geteilt wird. Die Kuppe wird fast vollständig von dichtem, naturnahem, hochwüchsigem 
Laubwald eingenommen. Im kleineren Ostteil gibt es mehrere lichte Stellen mit feuchten Senken und 
kleinen Gewässern, zudem wird der Wald an der Bahntrasse offen gehalten. Bruchholz verbleibt im 



Zielkonzept  

GGV / Heiko Grell 2015 29 

 

Bestand, so dass die Zugänglichkeit erschwert ist. Im Wald sind einzelne Standorte typischer und 
seltener Pflanzen von Laubwäldern sowie am Bahndamm seltene Arten wie Behaarte 
Schuppenkarde und Kamm-Wachtelweizen vorhanden. 

Ziel ist es, den Gehölzbestand zu einem standorttypischen Laubwald mit Habitatbäumen, Alt- und 
Totholz ohne Nutzung aufwachsen zu lassen. Ziel- und Leitarten sind Fledermäuse, Tag- und 
Nachtgreife mit großen Aktionsradien, allgemein Waldvögel sowie Höhenbrüter wie Kleiber, Spechte, 
Gänsesäger und Schellente. Weiterhin sollten Pilze und Habitate für Käfer inklusive von 
Totholzkäfern entwickelt werden. 

Ein Einschlag und eine Nutzung des Holzes sollte nicht durchgeführt werden. Das Gehölz sollte sich 
ohne weitere Eingriffe in freier Sukzession selbständig zu einem Laubwald mit Alt- und Totholz sowie 
vielen Habitatbäumen mit Höhlen entwickeln. Windwurf und Bruchholz sind im Bestand zu belassen. 
Ein Einschlag zur Verkehrssicherung entlang der Bahntrasse und ggf. zur Entfernung 
standortfremder Gehölze kann durchgeführt werden. Gegebenenfalls noch vorhandene, interne 
Entwässerungsgräben von Senken können verschlossen werden, um die Entwicklung der 
bodennassen Bruchgehölze zu fördern.  

Gezielte Maßnahmen zum Artenschutz können für Vögel (Höhenbrüter), Fledermäuse, Insekten und 
Pflanzen durchgeführt werden. 

Code SH 01.02 Naturverträgliche Grünlandnutzung / Grünlandextensivierung 
02.01.04 Naturwald / Einstellung der Waldnutzung 
02.02.01.03 Entnahme nicht standortgerechter / nicht heimischer Gehölze 
02.03 Wiederherstellung eines naturnahen Wasserhaushalts  
02.04.01 Erhöhung des Altholzanteils 
02.04.02 Erhöhung des Totholzanteils 
02.04.09 Schaffung von Waldrandstrukturen 
11.01 Artenschutzmaßnahmen „Säugetiere“ 
11.02 Artenschutzmaßnahmen „Vögel“ 
11.06 Artenschutzmaßnahmen “Insekten“ 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen „Pflanzen“ 
15.01 Ungestörte Entwicklung 
15.02 Zulassen von katastrophalen Ereignissen 
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Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 
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5.1.2 Teilgebiet 201_02: Westlich der Bahntrasse 

Teilgebiet 201_02: Westlich der Bahntrasse  

Das Teilgebiet umfasst etwa 138 Hektar Niederungsflächen am Neustädter Binnenwasser 
westlich der Bahntrasse. Das „Anstaltswasser“ westlich vom Stemmtor am Bahndamm weist 
zusammen mit den dortigen Uferbereichen an der „Alten Salzweide“ bis zu den Deichen 
noch weitgehend naturnahe Wasserstandsverhältnisse auf. Die Niederungsbereiche nördlich 
und südlich der Deiche werden über zwei Pumpwerke am Landeskrankenhaus und an der 
Alten Burg geschöpft. In die entwässerten Niederungen münden mehrere kleine Bäche und 
Vorfluter, die vermoorten Niederungsflächen werden zudem von zahlreichen Gräben 
durchzogen. Die Mündung des Lachsbachs wurde nach Osten verlegt und ist nur noch als 
altes Strukturelement in dem nördlichen Bereich der Niederung bei Jarkau erkennbar. An die 
Niederungen schließen sich Moränenkuppen und teils steile Hänge an, die zusammen mit 
den Niederungsflächen extensiv beweidet werden. Die Vegetation ist durch die intensive 
Vornutzung und vielfach von Brachephasen geprägt. Sie ist meist nur mäßig struktur- und 
artenreich ausgebildet, wobei durch die enorme Größe und das natürliche Relief viele 
unterschiedliche Habitate von Seggenrieden über Feuchtgrünland zu mesophilem Grünland 
ausgebildet sind. In Senken wurden etliche Kleingewässer angelegt und auch Gräben 
gestaut sowie interne Zäune an Gräben entfernt. Am Ufer des Anstaltswassers sind Riede 
und Salzgrünland vorhanden. In der Bucht gibt es weiterhin einige unzugängliche Inseln und 
Halbinseln, die von dichten Brackröhrichten eingenommen werden. 

Ziel ist es, die hochwertigen Standorte von Salzgrünland über Röhrichte und Seggenriede 
bis zu artenreichem Grünland nasser bis trockener Standorte sowie die Gewässer zu 
erhalten und naturschutzfachlich weiter zu entwickeln. Das umfasst das gesamte Spektrum 
aller dort für die Lebensraumtypen des FFH-Gebiets charakteristischen Pflanzen- und 
Tierarten sowie die Brut- und Rastvögel, inklusive auch seltener Arten von kleinen 
Reliktstandorten. Leit- und Zielarten sind u.a. Neuntöter, Feldlerche, Kiebitz, Rotschenkel, 
Gänsesäger, Salz-Aster, Salz-Binse, Echter Sellerie, Kriechender Sellerie, Salzbunge, 
Wiesen-Wasserfenchel, Natternzunge, Teufelsabbiß, Englischer Ginster und Dreizahn. 

Die Grünlandflächen von den nassen, noch nutzbaren Uferflächen auf Salztorf über die 
Feuchtgrünlandflächen bis hin zu den zu trockenen Kuppen und Hängen auf Mineralboden 
sollten umfassend und möglichst großflächig extensiv beweidet sowie ggf. zusätzlich gemäht 
werden. Auf interne Zäune sollte weitestgehend verzichtet werden. Ehemals verbrachte 
Standorte und die Uferbereiche am Anstaltswasser sollten eingeschlossen werden, um die 
Streuauflagen zu reduzieren und eine Besiedlung mit typischen aber konkurrenzschwachen 
Arten zu fördern. Randliche Knicks und Altbäume sollen erhalten und ggf. Einzelbäume zur 
langfristigen Erhaltung des Strukturelements in der Landschaft nachgepflanzt werden. 

In den Schöpfwerksbereichen sollten die Niederungen soweit vernässt werden, dass keine 
privaten Oberlieger betroffen sind. Interne Gräben sollten möglichst verschlossen oder mit 
Überlaufschwellen versehen werden, um die Binnenentwässerung herabzusetzen.  

Die Niederungsflächen am Anstaltswasser sollten den natürlichen Schwankungen des 
Wasserstandes im Binnenwasser ausgesetzt sein. Dabei soll sich entsprechend des Reliefs 



Zielkonzept  

GGV / Heiko Grell 2015 32 

 

ein natürliches Entwässerungssystem zwischen den dortigen mineralischen Kuppen mit 
Prielen, Blänken und Bulten im Salzgrünland ausbilden.  

Pflegemaßnahmen zur Offenhaltung des Grünlands und Maßnahmen zum Artenschutz für 
z.B. Arten des Salzgrünlands, des mesophilen Grünlands feuchter bis trockener Standorte 
und der Kleingewässer sowie Maßnahmen für Vögel, Fledermäuse, Amphibien, Reptilien 
und spezifische Insekten können durchgeführt werden. 

 
201_02 Teilgebiet: 201_02: Westlich der Bahntrasse 
Lok-Diff Lokale Differenzierung Zielebene 1 Zielebene 2 Struktur 
201_02_01 Moränenkuppen bei Jarkau K GR 6 
201_02_02 Niederung bei Jarkau K GF 6 
201_02_03 Senke am Schöpfwerk K KG 14 
201_02_04 Niederung nördlich Alter Burg K GF 14 
201_02_05 Anstaltswasser K KL 14 
201_02_06 Inseln im Anstaltswasser K SR 14 
201_02_07 Alte Salzweide K KG 14 
201_02_08 Kuppen der Salzweide K GR 14 
201_02_09 Moränenhänge östlich A1 K GR 6 
201_02_10 Niederung bei Rogerfelde K GF 14 
 

 
 

5.1.2.1 201_02_01, Moränenkuppen bei Jarkau  

201_02_01, Moränenkuppen bei Jarkau  
Zielebene 1:  K  
Küstenlandschaft 

Zielebene 2:  GR  
Extensivgrünland mittlerer 
Standorte 

Struktur: 14  
Gewässer vorhanden  

Am Westrand der geschöpften Niederung bei Jarkau befinden sich auf etwa 14 Hektar höher 
gelegene, mineralische Bereiche. Die Teilfläche erstreckt sich von der Beekwiese nördlich von Jarkau 
nach Süden entlang der A1 und umfasst auch die Kuppen am Deich bis zur Alten Burg. Es gibt dort 
zwei Weideeinheiten, die durch den Feldweg bei Jarkau getrennt sind. Die Flächen werden extensiv 
mit Robustrindern beweidet und sind aufgrund intensiver Vornutzung meist nur mäßig artenreich 
ausgebildet. Es gibt deutliche Defizite gegenüber der möglichen Besiedlung und 
Vegetationsentwicklung. Das Jakobs-Kreuzkraut baut teils große Bestände auf, v.a. nördlich von 
Jarkau. Es kommen kleinflächig auch sehr gut ausgebildete arten-, blüten- und strukturreiche 
Bestände mit mesophilem Grünland vor, meist am Deich, auf Kuppen und an Hängen. Das Relief ist 
kuppig und wird teilweise von Gräben durchzogen. Zur Autobahn und an Feldwegen sind Knicks mit 
altem Baumbestand vorhanden. In lokalen Senken wurden Kleingewässer angelegt. Die Flächen 
werden von mehreren Hochspannungsleitungen überspannt, zudem gibt es einzelne 
Leitungsmasten. 

Ziel ist es, den Charakter des strukturreichen Grünlands zu erhalten und die Vegetation weiter zu 
mesophilem Grünland frischer bis trockener Standorte („Wertgrünland“) zu entwickeln. Dabei sollen 
die dort typischen Habitate wie Knicks, Einzelgehölze, Kleingewässer erhalten, ggf. neu angelegt und 
als hochwertige Komplexlebensräume im Grünland weiter entwickelt werden. Ziel- und Leitarten sind 
Fledermäuse, Baumfalke, Neuntöter, Gartenrotschwanz, Goldammer, Dorngrasmücke, Feldlerche, 
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Wiesenpieper und andere Offenlandvögel sowie Kammolch, Moorforsch, ggf. Laubfrosch, 
Ringelnatter und Insekten des mesophilen Grünlands. 

Zur Offenhaltung und Förderung der Arten des mesophilen Grünlands müssen Beweidung und ggf. 
Mahd so auf den tatsächlichen Aufwuchs der Vegetation ausgerichtet sein, dass ein adäquater 
Biomasseentzug gewährleistet ist. Es sollen keine alten Vegetationsüberstände verbleiben und sich 
keine Streuauflagen akkumulieren können. Aufkommende Junggehölze können entfernt, 
Kleingewässer restauriert und weitere Gewässer angelegt sowie Senken im Weideland durch 
Stauschwellen in Gräben überflutet werden. Es ist anzustreben, die extensive Beweidung großflächig 
zusammen mit den angrenzenden Niederungen durchzuführen und auf interne Zäune, auch an 
Gräben, möglichst zu verzichten.  

Es können gezielte Biotopschutzmaßnahmen für Kleingewässer, Knicks und andere Habitate sowie 
Artenschutzmaßnahmen für Säugetiere, Vögel, Amphibien, Reptilien, Insekten und Pflanzen 
durchgeführt werden. Es können durch kleinflächiges Abschieben von Oberboden Offenbodenstellen 
und Pionierhabitate auf südexponierten, trockenen Standorten angelegt werden. Pflegemaßnahmen 
zur Bekämpfung unerwünschter Arten wie z.B. Jakobs-Kreuzkraut können bei Bedarf zusätzlich zur 
Beweidung durchgeführt werden. Die Lage am Feldweg bei Jarkau bietet die Möglichkeit für 
weiterführende Besucherinformationen und ggf. einer Einrichtung zur Beobachtung des Gebiets. 

Code SH 01.02 Naturverträgliche Grünlandnutzung / Grünlandextensivierung 
01.02.01 Mahd, einschl. Mähgutabfuhr 
01.02.03 Beweidung 
01.02.03.01 Beweidung mit Rindern 
01.02.03.07 Ganzjahresbeweidung 
01.07.01 Schließen / Entfernen von Drainagen  
01.07.02 Schließen / Entfernen von Gräben 
01.07.03 Reduzierung der Grabentiefe 
01.09.03 Beseitigung von Streuauflagen, Biomassenentzug 
01.10.04 Pflege von Knicks / Baumreihen  
01.11 Beseitigung störender Elemente in der offenen Landschaft  
04.04.13 Wiederherstellung von Kleingewässern 
04.05 Pflege von Stillgewässern 
06.02 Besucherlenkung / Regelung der Freizeitnutzung 
06.02.06 Anlage von Beobachtungseinrichtungen / Aussichtspunkten / Hides 
11.01 Artenschutzmaßnahmen „Säugetiere“ 
11.02 Artenschutzmaßnahmen „Vögel“ 
11.03 Artenschutzmaßnahmen „Reptilien“ 
11.04 Artenschutzmaßnahmen „Amphibien“ 
11.06 Artenschutzmaßnahmen “Insekten“ 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen „Pflanzen“ 
12.01.01.05 Anlage von Kleingewässern 
12.01.06 Abschieben von Oberboden 
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Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 
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5.1.2.2 201_02_02, Niederung bei Jarkau  

201_02_02, Niederung bei Jarkau  
Zielebene 1:  K  
Küstenlandschaft 

Zielebene 2:  GF  
Feuchtgrünland 

Struktur: 6  
Gewässer vorhanden  

Die Teilfläche „Niederung bei Jarkau“ ist etwa 34 Hektar groß und liegt im Schöpfwerksgebiet etwa 
zwischen -1 und 0 Meter NN. Oberhalb grenzen flach kuppige mineralische Hänge an (201_02_01). 
Nach Osten hin wird die Fläche durch den Verlauf des alten Lachsbachs begrenzt. Die zweiteilige 
Fläche wird durch den Feldweg bei Jarkau getrennt. Die Niederungsflächen werden extensiv mit 
Robustrindern beweidet und sind aufgrund intensiver Vornutzung oder Brachephasen meist nur 
mäßig artenreich ausgebildet. Es gibt deutliche Defizite gegenüber der möglichen Besiedlung und 
Vegetationsentwicklung. Es kommen kleinflächig gut ausgebildete arten-, und strukturreiche 
Bestände mit Feuchtgrünland und Seggenrieden vor. Das Relief ist schwach kuppig und wird von 
begradigten Bächen, Sammel- und Parzellengräben durchzogen. An abgezäunten Grabenrändern 
sind hochwüchsige Ruderalbestände und schmale Röhrichte vorhanden. Es wurden zahlreiche 
Parzellengräben aufgestaut und die angrenzenden Bereiche damit vernässt sowie in lokalen Senken 
mehrere Kleingewässer angelegt. Die Flächen werden von Hochspannungsleitungen überspannt, 
zudem gibt es einzelne Leitungsmasten. 

Ziel ist es, die bereits gut entwickelten Standorte mit Feuchtgrünland und Seggenrieden zu erhalten 
und naturschutzfachlich weiter zu entwickeln. Es soll sich arten-, struktur- und blütenreiches 
mesophiles Feuchtgrünland großflächig ausbreiten und im Kontakt zu Uferfluren, Gräben, Tümpeln 
und größeren Stillgewässern stehen. Leit- und Zielarten sind neben Pflanzen v.a. Amphibien, 
Offenland- und Wiesenvögel wie z.B. Neuntöter, Feldlerche, Wiesenpieper, Braunkehlchen, Kiebitz, 
Rotschenkel, Moorfrosch und Kammolch sowie Tagfalter und Heuschrecken des Feuchtgrünlands 
und Libellen der Stillgewässer. 

Zur Offenhaltung und Förderung der Arten des mesophilen Feuchtgrünlands und der Seggenriede 
müssen Beweidung und ggf. Mahd so an den tatsächlichen Aufwuchs der Vegetation ausgerichtet 
sein, dass ein adäquater Biomasseentzug gewährleistet ist. Es sollen keine Vegetationsüberstände 
verbleiben und sich keine Streuauflagen akkumulieren können. Aufkommende Junggehölze können 
entfernt, Kleingewässer restauriert und weitere Gewässer angelegt werden. Die Binnenentwässerung 
soll durch den Stau von Parzellengräben konsequent reduziert werden. In tiefen Vorflutern können 
ggf. Stauschwellen angelegt werden, um einen Mindestwasserstand zu halten, ohne Oberlieger zu 
beeinträchtigen. Gegebenenfalls können begradigte Vorfluter und ehemalige Bäche renaturiert 
werden. Es ist anzustreben, die extensive Beweidung großflächig zusammen mit den angrenzenden 
mineralischen Kuppen und ggf. mit den Niederungen östlich des alten Lachsbachs durchzuführen. 
Auf interne Zäune, auch an Gräben, sollte möglichst verzichtet werden.  

Es können gezielte Biotopschutzmaßnahmen für z.B. Kleingewässer und Tümpel sowie 
Artenschutzmaßnahmen für Vögel, Amphibien, Reptilien, Insekten und Pflanzen durchgeführt 
werden. Pflegemaßnahmen zur Bekämpfung unerwünschter Arten wie z.B. Jakobs-Kreuzkraut 
können bei Bedarf zusätzlich zur Beweidung durchgeführt werden. Die Lage am Feldweg bei Jarkau 
bietet die Möglichkeit für weiterführende Besucherinformationen und ggf. einer Einrichtung zur 
Beobachtung des Gebiets. 

Code SH 01.02 Naturverträgliche Grünlandnutzung / Grünlandextensivierung 
01.02.01 Mahd, einschl. Mähgutabfuhr 
01.02.02 Nutzung als Mähweide 
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01.02.03 Beweidung 
01.02.03.01 Beweidung mit Rindern 
01.02.03.07 Ganzjahresbeweidung 
01.02.03.08 Angepasste Grünlandnutzung für Wiesenvögel 
01.07.01 Schließen / Entfernen von Drainagen  
01.07.02 Schließen / Entfernen von Gräben 
01.07.03 Reduzierung der Grabentiefe 
01.09.03 Beseitigung von Streuauflagen, Biomassenentzug 
01.11.05 Beseitigung von Zäunen 
04.01.10 Aufhebung von Drainagen / Flächenentwässerung 
04.03 Kontrolle und ggf. Steuerung des Wasserstandes 
04.04 Gewässerrenaturierung 
04.04.13 Wiederherstellung von Kleingewässern 
04.05 Pflege von Stillgewässern 
06.02 Besucherlenkung / Regelung der Freizeitnutzung 
06.02.06 Anlage von Beobachtungseinrichtungen / Aussichtspunkten / Hides 
11.02 Artenschutzmaßnahmen „Vögel“ 
11.03 Artenschutzmaßnahmen „Reptilien“ 
11.04 Artenschutzmaßnahmen „Amphibien“ 
11.06 Artenschutzmaßnahmen “Insekten“ 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen „Pflanzen“ 
12.01.01 Wiedervernässung 
12.01.01.05 Anlage von Kleingewässern 
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Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 

 
 

5.1.2.3 201_02_03, Senke am Schöpfwerk  

201_02_03, Senke am Schöpfwerk  
Zielebene 1:  K  
Küstenlandschaft 

Zielebene 2:  KG  
Salzgrünland 

Struktur: 14  
Strukturreich  

Die Teilfläche umfasst die Senke nördlich vom Schöpfwerk an der Alten Burg mit einer Geländehöhe 
von etwa -2 bis -1 Meter NN. Die sehr niedrig gelegene Senke ist zusammen mit dem Ziegelwarder 
(Kirchenfläche) etwa zehn Hektar groß, wobei sieben Hektar zum Stiftungsgebiet zählen. Durch den 
Schöpfwerksbetrieb gibt es nur wenige freie Wasserflächen. Großflächig wird die Teilfläche von 
Flutrasen, Rohrglasgras-Röhrichten und Uferfluren eingenommen. Die Bestände sind artenarm 
ausgebildet. Kleinflächig gibt es Reliktvorkommen von Salzarten. Durch eine in letzter Zeit 
durchgeführte Anhebung des Wasserstandes sind großflächige Schlammfluren und temporäre 
Wasserflächen entstanden. Die Niederung ragt mit zwei Ausläufern entlang von Bächen in die 
umgebende kuppige Weidelandschaft hinein, sie wird von mehreren ausgebauten Vorflutern und 
Bächen gespeist. Zäune an ehemaligen Entwässerungsgräben wurden entfernt und diese sind durch 
den Wasserstandsanstieg heute ohne Funktion. Die Senke wird vom Rand her zusammen mit den 
angrenzenden Flächen extensiv beweidet.  

Ziel ist es, die hochwertigen Feuchtlebensräume mit Wasserflächen, Schlammfluren, Röhrichten und 
Feuchtgrünland zu erhalten und naturschutzfachlich möglichst unter dem Einfluss von Salzwasser 
weiter zu entwickeln. Es sollen im besonderen Salzgrünland und Brackröhrichte sowie Gewässer- 
und Ufervögel offener Niederungsflächen gefördert werden. Leit- und Zielarten sind u.a. Erz-
Engelwurz, Sumpf-Gänsedistel, Salz-Aster, Salz-Binse, Milchkraut, Braunkehlchen, Kiebitz, 
Rotschenkel, Bartmeise, Beutelmeise, Knäkente und Rothalstaucher. 

Die Senke soll vom Rand her zusammen mit dem angrenzenden Feuchtgrünland extensiv beweidete 
werden. Je nach Wasserstand und Trittfestigkeit können die Weidetiere unterschiedlich weit in die 
Niederung vordringen. Auf interne Zäune sollte verzichtet werden und auch die Zäune an Vorflutern 
möglichst zurückgebaut werden. Der Wasserstand der Senke sollte möglichst hoch und in der 
Brutzeit stabil sein. Wasserstandschwankungen und insbesondere eine Abtrocknung im 
Hochsommer sind wünschenswert. Nach Trockenphasen sollte Salzwasser aus dem Anstaltswasser 
am Schöpfwerk eingeleitet werden, um die Entwicklung von Salzgrünland und weiteren Salzarten zu 
fördern. Ein regelmäßiger Zulauf von Salzwasser bis 10cm Wasserstandserhöhung in der Senke 
brächte bereits ausreichend Salz, um nach der Durchmischung und den Winterhochwasserständen 
großflächig zu wirken. Eine Wiederherstellung möglichst naturnaher Bedingungen ggf. mit einer 
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Wiederherstellung der alten Mündung des Lachsbachs und der Lagune in natürlicher Ausdehnung 
sind anzustreben.  

Grünlandflächen von den nassen, noch nutzbaren Uferflächen auf Salztorf über die 
Feuchtgrünlandflächen bis hin zu den zu trockenen Kuppen und Hängen auf Mineralboden sollten 
umfassend und möglichst großflächig extensiv beweidet sowie ggf. zusätzlich gemäht werden. Auf 
interne Zäune sollte weitestgehend verzichtet werden. Ehemals verbrachte Standorte und die 
Uferbereiche am Anstaltswasser sollten eingeschlossen werden, um die Streuauflagen zu reduzieren 
und eine Besiedlung mit typischen aber konkurrenzschwachen Arten zu fördern. Randliche Knicks 
und Altbäume sollen erhalten und ggf. Einzelbäume zur langfristigen Erhaltung des Strukturelements 
in der Landschaft nachgepflanzt werden. 

Maßnahmen zum Artenschutz für z.B. Arten des Salzgrünlands und für Vögel können durchgeführt 
werden. 

Code SH 01.02 Naturverträgliche Grünlandnutzung / Grünlandextensivierung 
01.02.03 Beweidung 
01.07.02 Schließen / Entfernen von Gräben 
01.09.03 Beseitigung von Streuauflagen, Biomassenentzug 
01.11.05 Beseitigung von Zäunen 
04.01 Erhaltung und Rückführung des natürlichen Wasserregimes 
04.01.02 Anlage / Entwicklung von Retentionsflächen 
04.01.10 Aufhebung von Drainagen / Flächenentwässerung 
04.03 Kontrolle und ggf. Steuerung des Wasserstandes 
04.04 Gewässerrenaturierung 
11.02 Artenschutzmaßnahmen „Vögel“ 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen „Pflanzen“ 
15.02 Zulassen von katastrophalen Ereignissen 
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Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 

 
 

5.1.2.4 201_02_04, Niederung nördlich Alter Burg  

201_02_04, Halbinseln am Binnenwasser  
Zielebene 1:  K  
Küstenlandschaft 

Zielebene 2:  GF  
Feuchtgrünland 

Struktur: 13  
ohne hohe Strukturen  

Nördlich der Alten Burg liegt eine etwa elf Hektar große Niederungsfläche mit nur geringen 
Höhenunterschieden beiderseits des Wanderwegs. Die Vegetation ist durch intensive Vornutzung 
und Düngung sehr homogen, arten- und strukturarm ausgebildet und wird von Intensivgrünland 
feuchter Standorte geprägt. Die Fläche ist durch Drainagen entwässert und an die Vorflut 
angeschlossen. Es findet eine Mahdnutzung statt. Auf der Grünlandfläche gibt es keine Gehölze, 
durch hohe Bäume am angrenzenden Bahndamm und auf der Alten Burg ist die Fläche aber von 
Gehölzen umgeben. Es gibt eine deutliche Schattwirkung auf die Randbereiche des Grünlands. 

Ziel ist es, die Niederungsflächen am Wanderweg bzw. dem Bahndamm offen zu halten und ohne 
hohe Strukturen naturschutzfachlich weiter zu arten-, struktur- und blütenreichem mesophilem 
Feuchtgrünland zu entwickeln. Es sollen sich flache Tümpel und nasse Senken im Kontakt zum 
Feuchtgrünland ausbilden. Leit- und Zielarten sind neben Pflanzen des Feuchtgrünland v.a. 
Offenland- und ggf. Wiesenvögel wie z.B. Neuntöter, Feldlerche, Wiesenpieper, Braunkehlchen, 
Kiebitz, Rotschenkel, sowie Tagfalter und Heuschrecken des Feuchtgrünlands. 

Zur Offenhaltung und Förderung der Arten des mesophilen Feuchtgrünlands und der Seggenriede 
müssen Mahd oder Beweidung so an den tatsächlichen Aufwuchs der Vegetation ausgerichtet sein, 
dass ein adäquater Biomasseentzug gewährleistet ist. Es sollen keine Vegetationsüberstände 
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verbleiben und sich keine Streuauflagen akkumulieren können. Die Binnenentwässerung soll durch 
die Unterbrechung von Drainagen reduziert werden. Senken können vertieft und Ablaufrinnen 
verschlossen werden. Es ist anzustreben, nach der Aushagerung des Oberbodens durch 
regelmäßige Mahd eine extensive Beweidung großflächig zusammen mit den angrenzenden 
Niederungen jenseits des Laufs vom alten Lachsbach bis zu den mineralischen Kuppen 
durchzuführen. Für die Einrichtung von Weideflächen müssten Außenzäune angelegt werden, auf 
interne Zäune sollte möglichst verzichtet werden. Hochwüchsige Bäume ohne besondere 
Habitatfunktion wie z.B. Pappel sollten am Feldweg und am Bahndamm eingeschlagen werden. 

Es können gezielte Biotopschutzmaßnahmen für z.B. Tümpel und Flutrasensenken sowie 
Artenschutzmaßnahmen für Vögel, Amphibien, Reptilien, Insekten und Pflanzen durchgeführt 
werden. Durch Mahdgutübertragung kann die Entwicklung artenreicher Grünlandfläche gefördert 
werden. Die Lage am Feldweg bei Jarkau und am Bahndamm bietet die Möglichkeit für 
weiterführende Besucherinformationen und ggf. einer Einrichtung zur Beobachtung des Gebiets. 

Code SH 01.02 Naturverträgliche Grünlandnutzung / Grünlandextensivierung 
01.02.01 Mahd, einschl. Mähgutabfuhr 
01.02.02 Nutzung als Mähweide 
01.02.03 Beweidung 
01.02.03.08 Angepasste Grünlandnutzung für Wiesenvögel 
01.02.03.09 Beweidungsinfrastruktur (Zäune etc.) 
01.07.01 Schließen / Entfernen von Drainagen  
01.09.03 Beseitigung von Streuauflagen, Biomassenentzug 
01.11.04 Beseitigung von Gehölzen 
06.02 Besucherlenkung / Regelung der Freizeitnutzung 
06.02.06 Anlage von Beobachtungseinrichtungen / Aussichtspunkten / Hides 
11.02 Artenschutzmaßnahmen „Vögel“ 
11.03 Artenschutzmaßnahmen „Reptilien“ 
11.04 Artenschutzmaßnahmen „Amphibien“ 
11.06 Artenschutzmaßnahmen “Insekten“ 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen „Pflanzen“ 
12.01.01 Wiedervernässung 
12.01.01.05 Anlage von Kleingewässern 
12.01.04 Aufbringen von Mähgut anderer Flächen 



Zielkonzept  

GGV / Heiko Grell 2015 41 

 

 
Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 

 
 

5.1.2.5 201_02_05, Anstaltswasser  

201_02_05, Anst altswasser  
Zielebene 1:  K  
Küstenlandschaft 

Zielebene 2:  LL  
Lagune 

Struktur: 14  
Strukturreich  

Bei dem „Anstaltswasser“ handelt es sich um den etwa 24 Hektar großen Teil des Binnenwassers 
westlich des Bahndamms. Davon zählen etwa 14,5 Hektar zur Stiftung Naturschutz. Das 
Anstaltswasser wird aus zwei Schöpfwerksbereichen und dem Rogerfelder Bach (Steinbach) 
gespeist und ist lediglich durch das Stemmtor am Bahndamm mit dem übrigen Teil des 
Binnenwassers verbunden. Trotz dieser Engstelle ist ein weitgehend naturnaher Salzgehalt 
vorhanden und es finden die typischen Schwankungen des Wasserstandes auch in diesem Teil des 
Binnenwassers statt. Im flachen Wasser ist eine mäßig artenreiche Flora entwickelt, u.a. mit der 
Spiraligen Salde und Quellerfluren am Ufer. 

Ziel ist es, die Flachwasserbereiche als Teil der naturnahen Lagune zu erhalten und weiter zu 
entwickeln. Dabei sollen die Standorte des Seegrunds mit Wasserpflanzen sowie die Uferbereiche 
mit z.B. Queller und Laugenblume geschützt werden. Der Einfluss von Stoffeinflüssen über den 
Steinbach und die Schöpfwerke soll verringert werden. Die naturnahe Uferdynamik soll erhalten und 
die Ufer möglichst ohne Sichtkulisse zum Salzgrünland der Niederungsflächen entwickelt werden. 
Ziel- und Leitarten sind Unterwasserpflanzen wie Spiralige Salde, Teichfaden und Tausendblatt 
sowie Wassergeflügel und Seeschwalben wie z.B. Flussseeschwalbe, Gänsesäger, Mittelsäger, 
Schnatterente, Reiherente, Hauben- und Rothalstaucher. Zudem soll das Anstaltswasser als Rast- 
und Ruhegebiet für Gänse, Enten und Schwäne dienen. 

Die extensive Nutzung der angrenzenden Weideflächen sollte über die Uferbereiche bis in das 
Flachwasser hinein aufrecht erhalten werden, da so die Entwicklung naturnaher Pionierfluren der 
Abbruchkanten und Wattflächen gefördert und das Aufkommen von Sichtbarrieren zum Grünland 
verhindert werden. Zur Minimierung von Stoffeinflüssen sollten in den tiefen Niederungsflächen der 
Schöpfwerksbereiche keine Dünge- und Spritzmittel verwendet werden. Sandfänge sollten an 
einleitenden Bächen angelegt werden, um die Partikel und Phosphatfracht zu reduzieren. Langfristig 
sollte der Lauf des Lachsbachs im Schutzgebiet wieder renaturiert und der Mündungsbereich an den 
Westteil des Binnenwassers zurückverlegt werden. Weitergehende Maßnahmen können im 
gesamten Einzugsgebiet gefördert werden und würden sich bis zum Binnensee und die Ostsee 
auswirken. Extremereignisse durch Hochwasser, Eisgang oder den Einstrom von Salzwasser sollen 
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zugelassen werden. 

Es können Maßnahmen des Artenschutzes für z.B. Pflanzen, Säuger, Vögel und Fische durchgeführt 
werden. 

Code SH 04.01 Erhaltung und Rückführung des natürlichen Wasserregimes 
04.04 Gewässerrenaturierung 
04.04.01 Durchgängigkeit herstellen 
04.04.07 Anlage von Sandfängen 
04.04.08 Schaffung eines naturnahen Gewässerverlaufs 
04.04.12 Eigendynamische Ausuferung, Verlagerung zulassen 
05.01 Rücknahme / Regulierung der fischereiwirtschaftlichen Nutzung 
06.02 Besucherlenkung / Regelung der Freizeitnutzung 
11.01 Artenschutzmaßnahmen „Säugetiere“ 
11.02 Artenschutzmaßnahmen „Vögel“ 
11.05 Artenschutzmaßnahmen „Fische / Rundmäuler“ 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen „Pflanzen“ 
15.01 Ungestörte Entwicklung 
15.02 Zulassen von katastrophalen Ereignissen 
 

 
Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 

 
 

5.1.2.6 201_02_06, Inseln im Anstaltswasser  
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201_02_06, Inseln im Anstaltswasser  
Zielebene 1:  K  
Küstenlandschaft 

Zielebene 2:  SR  
Röhricht/Ried 

Struktur: 14  
Strukturreich  

Im Anstaltswasser liegen mehrere Inseln sowie am südlichen Deich zwei große Halbinseln, die alle 
von dichten Brackröhrichten bestanden sind. Die hochwüchsigen Schilfbestände sind zusammen 
etwa fünf Hektar groß, wobei der größte Teil auf die Halbinseln entfällt, die von Deich her auch von 
Wildschwein, Fuchs und anderen Prädatoren gut erreicht werden können. In den Brackröhrichten 
siedeln kleinflächig konkurrenzstarke Bestände von Erz-Engelwurz und Sumpf-Gänsedistel. Weitere 
Arten des Salzgrünlands gibt es an den offenen Abbruchkanten und an lichten Stellen. 

Ziel ist es, den ungestörten Charakter der Inseln und Halbinseln zu erhalten und eine naturnahe 
Entwicklung im Einfluss der natürlichen Standortfaktoren zu ermöglichen. Ziel- und Leitarten sind 
Pflanzen der Brackröhrichte und Röhrichtvögel wie z.B. Schilfrohrsänger, Rohrweihe, Bart- und 
Beutelmeise. Gegebenenfalls können sich Rohrdommel und Fischotter neu ansiedeln. 

Die Flächen sollen ohne Nutzung einer freien Sukzession überlassen bleiben. Es bedarf keiner 
Pflegemaßnahmen. Der Einfluss natürlicher Faktoren wie Überflutungen, Eisgang und Schneebruch 
sowie von Wildtieren soll zugelassen werden. 

Es können Maßnahmen des Artenschutzes für z.B. Pflanzen und Vögel durchgeführt werden.  

Code SH 04.01 Erhaltung und Rückführung des natürlichen Wasserregimes 
04.04.12 Eigendynamische Ausuferung, Verlagerung zulassen 
11.02 Artenschutzmaßnahmen „Vögel“ 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen „Pflanzen“ 
15.02 Zulassen von katastrophalen Ereignissen 
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Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 
 
 

5.1.2.7 201_02_07, Alte Salzweide  

201_02_07, Alte Salzweide  
Zielebene 1:  K  
Küstenlandschaft 

Zielebene 2:  KG  
Salzgrünland 

Struktur: 14  
Strukturreich  

Das Teilgebiet „Alte Salzweide“ umfasst die vor den Deichen gelegenen Niederungsflächen am 
Anstaltswasser bis zu einer Höhe von etwa 1 Meter NN von etwa 14,8 Hektar Größe. Oberhalb 
schließen sich Kuppen und Hänge mit Mineralboden an, während die Niederungsbereiche 
großflächig flach vermoort sind und Salztorfe aufweisen. Der Niederungsbereich ist stark buchtig und 
wird von zahlreichen Parzellengräben durchzogen, die nicht mehr geräumt werden, aber zum Teil  
noch funktionstüchtig sind. Die Flächen waren brach gefallen und werden seit einigen Jahren wieder 
extensiv und zusammenhängend mit Robustrindern beweidet (BaltCoast-Projekt). Die Vegetation 
besteht meist aus Arten des Salzgrünlands und der Landröhrichte. Am Ufer gibt es Pionierfluren 
sowie zu den Hängen hin Seggenriede und Arten des Feuchtgrünlands. Durch die Beweidung ist die 
Vegetation heterogen ausgebildet und der Boden weist ein strukturreiches Kleinrelief mit Bulten und 
Blänken auf. Es gibt zahlreiche seltene Reliktarten und sehr artenreiche Bestände, wobei artenarme 
Landröhrichte mit Schilf und Strandsimse noch prägend sind. Durch die Initialmahd von Flächen mit 
Landröhrichten treten dort nachfolgend Effekte der Weidenutzung auf und eine Ausbreitung von 
Arten des Salzgrünlands kann festgestellt werden. 

Ziel ist es, die hochwertigen und naturnah entwickelten Niederungsstandorte am Anstaltswasser mit 
Pionierfluren und verschiedenen Stadien von Salzgrünland zu erhalten und naturschutzfachlich 
weiter zu entwickeln. Das umfasst das gesamte Spektrum aller dort charakteristischen Pflanzen- und 
Tierarten sowie die Brut- und Rastvögel, inklusive seltener Arten von kleinen Reliktstandorten. Leit- 
und Zielarten sind u.a. Kiebitz, Rotschenkel, Braunkehlchen, Queller, Andel, Laugenblume, 
Milchkraut, Salz-Aster, Salz-Binse, Echter Sellerie, Salzbunge, Wiesen-Wasserfenchel, Salz-
Hasenohr, Ufer-Alant, Großes Flohkraut, Meerstrand-Wegerich, Sumpf-Dreizack und Natterzunge. 

Die Niederungsflächen am Anstaltswasser sollten umfassend und möglichst großflächig zusammen 
mit den Flächen der Kuppen und der mineralischen Hänge extensiv beweidet werden. Auf interne 
Zäune sollte weitestgehend verzichtet werden. Ehemals verbrachte Standorte mit Landröhrichten 
sowie die Uferbereiche zum Anstaltswasser sollten eingeschlossen werden, um die Streuauflagen zu 
reduzieren und das Aufkommen hoher Sichtkulissen aus Röhrichten zu vermeiden. Gegebenenfalls 
kann zusätzlich eine Pflegemahd durchgeführt werden. Die Binnenentwässerung sollte durch den 
Verschluss und das Zuwachsen der Gräben minimiert werden. Die Niederungsflächen sollten den 
natürlichen Schwankungen des Wasserstandes im Binnenwasser ausgesetzt sein. Dabei soll sich 
entsprechend des Reliefs ein natürliches Entwässerungssystem mit Prielen, Blänken und Bulten im 
Salzgrünland ausbilden. 

Maßnahmen zum Artenschutz für z.B. Arten des Feucht- und Salzgrünlands sowie Maßnahmen für 
Vögel und spezifische Insekten können durchgeführt werden. 

Code SH 01.02 Naturverträgliche Grünlandnutzung / Grünlandextensivierung 
01.02.01 Mahd, einschl. Mähgutabfuhr 
01.02.03.01 Beweidung mit Rindern 
01.02.03.08 Angepasste Grünlandnutzung für Wiesenvögel 
01.07.02 Schließen / Entfernen von Gräben 
01.09.03 Beseitigung von Streuauflagen, Biomassenentzug 
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04.01 Erhaltung und Rückführung des natürlichen Wasserregimes 
04.01.10 Aufhebung von Drainagen / Flächenentwässerung 
04.04.12 Eigendynamische Ausuferung, Verlagerung zulassen 
11.02 Artenschutzmaßnahmen „Vögel“ 
11.06 Artenschutzmaßnahmen “Insekten“ 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen „Pflanzen“ 
 

 
Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 
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5.1.2.8 201_02_08, Kuppen der Salzweide  

201_02_08, Kuppen der Salzweide  
Zielebene 1:   K 
Küstenlandschaft 

Zielebene 2:  GR  
Feuchtgrünland 

Struktur: 12  
mit Einzelbäumen/ 
Baumgruppen  

Die Alte Salzweide wird von mehreren, meist langgestreckten und flachen Geländekuppen mit 
Mineralboden untergliedert, zum Teil treten kleine „Inseln“ im Salzgrünland auf. Die bis etwa zwei 
Meter hohen Kuppen nehmen insgesamt eine Fläche von gut drei Hektar ein. Die Bereiche vor dem 
Deich waren brach gefallen und werden seit einigen Jahren wieder extensiv und zusammenhängend 
mit Robustrindern beweidet (BaltCoast-Projekt). Die Vegetation ist sehr arten- und blütenreich 
ausgebildet und es kommen viele seltene und gefährdete Arten des mesophilen Grünlands und der 
Magerrasen vor. Strukturell werden viele Kuppen von alten Weidebüschen (Weiddorn) geprägt. Die 
Übergänge zu den Niederungsflächen sind fließend, sodass häufig breite Säume ausgebildet sind. 

Ziel ist es, die hochwertigen Reliktstandorte mit artenreichem mesophilem Grünland feuchter bis 
trockener Standorte und der Magerrasen zu erhalten und naturschutzfachlich weiter zu entwickeln. 
Leit- und Zielarten sind u.a. Natternzunge, Sumpf-Dreizack, Teufelsabbiß, Acker-Witwenblume, 
Englischer Ginster, Färber-Ginster, Borstgras und Dreizahn sowie der Neuntöter. 

Die flachen Kuppen sollen zusammen mit dem Salzgrünland und den trockenen Hängen auf 
Mineralboden möglichst großflächig zusammenhängend und extensiv beweidet werden. 
Weidegehölze sollen erhalten und ggf. nachgepflanzt werden. 

Maßnahmen zum Artenschutz für z.B. Arten des mesophilen Grünlands und der Magerrasen sowie 
Maßnahmen für Vögel und spezifische Insekten können durchgeführt werden. 

Code SH 01.02 Naturverträgliche Grünlandnutzung / Grünlandextensivierung 
01.02.03.01 Beweidung mit Rindern 
01.02.03.07 Ganzjahresbeweidung 
01.10.02 Pflege von Baumgruppen, Einzelbäumen, Gebüschen  
11.02 Artenschutzmaßnahmen „Vögel“ 
11.03 Artenschutzmaßnahmen „Reptilien“ 
11.06 Artenschutzmaßnahmen “Insekten“ 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen „Pflanzen“ 
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Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 

 
 

5.1.2.9 201_02_09, Moränenhänge östlich A1  

201_02_09, Moränenhänge östlich A1  
Zielebene 1:  K  
Küstenlandschaft 

Zielebene 2:  GR  
Extensivgrünland mittlerer 
Standorte 

Struktur: 6  
Gewässer vorhanden  

Zwischen der A1 und dem Anstaltswasser liegen mehrere bis zu 13 Meter hohe Geländekuppen, die 
mit steilen Hängen zum Binnenwasser hin abfallen. Die Teilfläche ist etwa 13 Hektar groß. Die 
Moränenkuppen werden extensiv mit Robustrindern beweidet und sind aufgrund intensiver 
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Vornutzung meist nur mäßig artenreich ausgebildet. Es gibt deutliche Defizite gegenüber der 
möglichen Besiedlung und Vegetationsentwicklung. Es kommen auf sehr steilen Partien und 
ausgehagerten Kuppen kleinflächig bereits gut ausgebildete arten-, blüten- und strukturreiche 
Grünlandbestände vor. Zum Unterhang hin gibt es quellige Saumbereiche sowie im Übergang zum 
Moorboden Feuchtgrünland und Seggenriede. Zur Autobahn hin und am Nordrand sind Knicks mit 
altem Baumbestand und vielen breitkronigen Eichen vorhanden. In lokalen Senken wurden 
Kleingewässer angelegt. Die Fläche wird von einer Hochspannungsleitung überspannt. 

Ziel ist es, den Charakter des strukturreichen Grünlands der Moränenhänge zu erhalten und die 
Vegetation weiter zu mesophilem Grünland frischer bis trockener Standorte („Wertgrünland“) zu 
entwickeln. Dabei sollen die dort typischen Habitate wie Knicks, Einzelgehölze, Kleingewässer 
erhalten, ggf. neu angelegt und als hochwertige Komplexlebensräume im Grünland weiter entwickelt 
werden. Ziel- und Leitarten sind Fledermäuse, Baumfalke, Neuntöter, Gartenrotschwanz, 
Goldammer, Dorngrasmücke, Feldlerche, Wiesenpieper und andere Offenlandvögel sowie 
Kammolch, Moorforsch, ggf. Laubfrosch, Ringelnatter und Insekten des mesophilen Grünlands. 

Zur Offenhaltung und Förderung der Arten des mesophilen Grünlands müssen Beweidung und ggf. 
Mahd so auf den tatsächlichen Aufwuchs der Vegetation ausgerichtet sein, dass ein adäquater 
Biomasseentzug gewährleistet ist. Es sollen keine alten Vegetationsüberstände verbleiben und sich 
keine Streuauflagen akkumulieren können. Aufkommende Junggehölze können entfernt, 
Kleingewässer restauriert und weitere Gewässer angelegt werden. Gegebenenfalls noch vorhandene 
Drainagen sollten unterbrochen werden. Die extensive Beweidung sollte großflächig zusammen mit 
den angrenzenden Niederungen der Alten Salzweide durchgeführt und auf interne Zäune verzichtet 
werden.  

Es können gezielte Biotopschutzmaßnahmen für Kleingewässer, Knicks, Einzelbäume und andere 
Habitate sowie Artenschutzmaßnahmen für Säugetiere, Vögel, Amphibien, Reptilien, Insekten und 
Pflanzen durchgeführt werden. Es können durch kleinflächiges Abschieben von Oberboden 
Offenbodenstellen und Pionierhabitate auf südexponierten, trockenen Standorten angelegt werden. 

Code SH 01.02 Naturverträgliche Grünlandnutzung / Grünlandextensivierung 
01.02.02 Nutzung als Mähweide 
01.02.03.01 Beweidung mit Rindern 
01.02.03.07 Ganzjahresbeweidung 
01.07.01 Schließen / Entfernen von Drainagen  
01.09.03 Beseitigung von Streuauflagen, Biomassenentzug 
01.10.04 Pflege von Knicks / Baumreihen  
01.11.05 Beseitigung von Zäunen 
04.04.13 Wiederherstellung von Kleingewässern 
04.05 Pflege von Stillgewässern 
11.01 Artenschutzmaßnahmen „Säugetiere“ 
11.02 Artenschutzmaßnahmen „Vögel“ 
11.03 Artenschutzmaßnahmen „Reptilien“ 
11.04 Artenschutzmaßnahmen „Amphibien“ 
11.06 Artenschutzmaßnahmen “Insekten“ 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen „Pflanzen“ 
12.01.01.05 Anlage von Kleingewässern 
12.01.06 Abschieben von Oberboden 
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Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 

 
 

5.1.2.10 201_02_10, Niederung bei Rogerfelde  

201_02_10, Niederung bei Rogerfelde  
Zielebene 1:  K  
Küstenlandschaft 

Zielebene 2:  GF  
Feuchtgrünland 

Struktur: 14  
Strukturreich  

Die Teilfläche liegt am Südende des Schutzgebiets und ist etwa 22 Hektar groß. Der Bereich umfasst 
große Teile der Schöpfwerksflächen zwischen Rogerfelde und dem südlichen Deich am 
Anstaltswasser. Die Niederung liegt großflächig unter NN, wobei einzelne höhere Randflächen 
entlang der A1 und Geländekuppen mit eingeschlossen sind. Der Hauptteil der Niederungsflächen 
wird extensiv beweidet und ist aufgrund intensiver Vornutzung oder Brachephasen meist nur mäßig 
artenreich ausgebildet. Am Ostrand gibt es Teilflächen, die intensiver beweidet werden. Es gibt dort 
deutliche Defizite gegenüber der möglichen Besiedlung. Am Schöpfwerk kommen Brachebestände 
und größere Gebüsche vor, weiterhin gibt es einen 0,3 Hektar großen, abgezäunten ehemaligen 
Fischteich (Abgrabungsgewässer) und kleinflächige Restbestände mit artenreichen Uferfluren und 
Feuchtgrünland. Das Relief ist schwach kuppig und wird von einem begradigten Bach, Sammel- und 
Parzellengräben durchzogen, die zum Schöpfwerk hin entwässern. Zur A1 hin ist ein Knick mit 
Überhälter vorhanden, zudem gibt es mehrere Einzelbäume und Baumgruppen auf der Fläche. Die 
Niederung wird von einer Stromleitung mit etlichen Leitungsmasten überspannt. 

Ziel ist es, die gut entwickelten Reliktstandorte mit Feuchtgrünland, Uferfluren und Seggenrieden zu 
erhalten und naturschutzfachlich weiter zu entwickeln. Es soll sich arten-, struktur- und blütenreiches 
mesophiles Feuchtgrünland großflächig ausbreiten und im Kontakt zu Uferfluren, Gräben, Tümpeln 



Zielkonzept  

GGV / Heiko Grell 2015 50 

 

und größeren Stillgewässern stehen. Leit- und Zielarten sind neben Pflanzen des Feuchtgrünlands 
v.a. Amphibien, Offenland- und Wiesenvögel wie z.B. Neuntöter, Feldlerche, Wiesenpieper, 
Braunkehlchen, ggf. Trauerseeschwalbe, Moorfrosch und Kammolch sowie Tagfalter und 
Heuschrecken des Feuchtgrünlands und Libellen der Stillgewässer. 

Zur Offenhaltung und Förderung der Arten des mesophilen Feuchtgrünlands und der Seggenriede 
müssen Beweidung und ggf. Mahd so auf den tatsächlichen Aufwuchs der Vegetation ausgerichtet 
sein, dass ein adäquater Biomasseentzug gewährleistet ist. Es sollen keine Vegetationsüberstände 
verbleiben und sich keine Streuauflagen akkumulieren können. Der Teich soll erhalten werden und 
abgezäunt bleiben, dort können gezielt Artenschutzmaßnahmen durchgeführt werden. Senken 
können vernässt und Kleingewässer angelegt werden. Die Binnenentwässerung soll durch den Stau 
von Parzellengräben konsequent reduziert werden. In tiefen Vorflutern können ggf. Stauschwellen 
angelegt werden, um einen Mindestwasserstand zu halten, ohne Oberlieger zu beeinträchtigen. Es 
ist anzustreben, die extensive Beweidung großflächig im gesamten Schöpfwerksbereich 
durchzuführen und auf interne Zäune zu verzichten. 

Es können gezielte Biotopschutzmaßnahmen z.B. für Kleingewässer, Staugräben und Einzelgehölze 
sowie Artenschutzmaßnahmen für Säugetiere, Vögel, Amphibien, Reptilien, Insekten und Pflanzen 
durchgeführt werden. Pflegemaßnahmen zur Bekämpfung unerwünschter Arten wie z.B. Jakobs-
Kreuzkraut können bei Bedarf zusätzlich zur Beweidung durchgeführt werden.  

Code SH 01.02 Naturverträgliche Grünlandnutzung / Grünlandextensivierung 
01.02.01 Mahd, einschl. Mähgutabfuhr 
01.02.02 Nutzung als Mähweide 
01.02.03 Beweidung 
01.02.03.08 Angepasste Grünlandnutzung für Wiesenvögel 
01.07.01 Schließen / Entfernen von Drainagen  
01.07.02 Schließen / Entfernen von Gräben 
01.07.03 Reduzierung der Grabentiefe 
01.09.03 Beseitigung von Streuauflagen, Biomassenentzug 
01.10.04 Pflege von Knicks / Baumreihen  
01.11.05 Beseitigung von Zäunen 
04.01.10 Aufhebung von Drainagen / Flächenentwässerung 
04.03 Kontrolle und ggf. Steuerung des Wasserstandes 
04.05 Pflege von Stillgewässern 
11.01 Artenschutzmaßnahmen „Säugetiere“ 
11.02 Artenschutzmaßnahmen „Vögel“ 
11.03 Artenschutzmaßnahmen „Reptilien“ 
11.04 Artenschutzmaßnahmen „Amphibien“ 
11.06 Artenschutzmaßnahmen “Insekten“ 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen „Pflanzen“ 
12.01.01 Wiedervernässung 
12.01.01.05 Anlage von Kleingewässern 
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Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 
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5.2 Ziele: Landschaftstyp, Biotoptypen / -LRT, Arte ngilden 

Die angestrebten Ziele innerhalb des Plangebiets „Neustädter Binnenwasser“ werden nach 
Landschafts- und Biotoptypen unterteilt. Es werden jeweils Arten, Artengilden, Vegetations- 
und Lebensraumtypen zugeordnet.  
 

5.2.1 Küstenlandschaft (K) 

Das Stiftungsgebiet „Neustädter Binnenwasser“ wird auf 180,9 ha (100,0 %) dem Projektziel 
der Küstenlandschaft zugeordnet. Es werden alle Flächen mit direktem und indirektem 
Einfluss von Salz- und Brackwasser sowie die angrenzenden Hänge und die zentrale Kuppe 
mit der „Alten Burg“ eingeschlossen.  
 

5.2.1.1 Lagune (KL): 

Die Entwicklung von Lebensräumen der Lagunen (Strandseen) ist auf etwa 20,9 Hektar 
(~11,5 %) vorgesehen. Es handelt sich dabei um die ufernahen Teile im „Anstaltswasser“ 
und der großen Halbinsel des insgesamt etwa 122 Hektar großen Binnensees, die sich im 
Eigentum der Stiftung Naturschutz befinden.  

Ziel ist es, den Neustädter Binnensee als typischen Brackwasserlebensraum mit seiner sehr 
spezifischen Besiedlung von Tier- und Pflanzenarten zu erhalten und großflächig naturnah 
zu entwickeln. Es gilt die Wasserqualität in den Zuflüssen sowie im See zu verbessern und 
die natürlichen Wasserstandsschwankungen zu erhalten. Temporäre Überflutungen von 
Niederungsflächen mit Salzgrünland und Brackröhrichten sollen großflächiger ermöglicht 
werden. Für viele Brut- und Rastvögel ist ein guter Sichtkontakt zwischen See und offenen 
Flächen mit Salzgrünland und eine lange flache Uferlinie notwendig. Es soll ein hochwertiges 
Nahrungs- und Rastgebiet für Säger, Enten, Schwäne, Gänse und Watvögel erhalten und 
gefördert werden. 

Es sollen die typischen Wasserpflanzen wie Teichfaden, Strand- und Spiralige Salde sowie 
ggf. Tausendblatt erhalten und gefördert werden. Weiterhin gilt es den See als Lebensraum 
von Stand- und Wanderfischen zu verbessern. Hervorzuheben sind Ostseeschnäpel, Lachs, 
Meerforelle und Neunaugen. Gegebenenfalls kann sich der Fischotter ansiedeln oder den 
Bereich als Wanderkorridor nutzen. 

 

5.2.1.2 Salzgrünland (KG): 

Die Entwicklung von Salzgrünland ist auf etwa 47,7 Hektar (~26,3 %) vorgesehen. Mit 40 
Hektar liegt ein Großteil auf Niederungsflächen direkt am Binnenwasser bei Altenkrempe, an 
der großen Halbinsel östlich der Bahntrasse oder am Anstaltswasser. Teilflächen mit dem 
Entwicklungsziel Salzgrünland liegen auch hinter Deichen oder flachen Verwallungen.  

Ziel ist es, die naturnahen Bestände von Salzgrünland mit ihren typischen Strukturen sowie 
den Tier- und Pflanzenarten zu erhalten und möglichst großflächig zu fördern. Salzgrünland 
soll mit allen dort typischen Varianten von schütteren Pionierfluren über regelmäßig von 
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Überflutungen betroffenem „Unteren Salzgrünland“ bis hin zu den nur sehr selten dem 
Salzwasser ausgesetzten Beständen entwickelt werden. Brachen auf ehemaligen Flächen 
des Salzgrünlands sollen wieder in Nutzung genommen werden, um die Streuauflagen zu 
reduzieren und die hochwüchsigen, dominanten Arten wie Schilf und Meerstrand-Binse, die 
großflächig sehr artenarme Bestände aufbauen, zurückzudrängen. 

Ziel- und Leitarten sind die Pflanzenarten des Salzgrünlands wie z.B. Queller, Andel, 
Laugenblume, Milchkraut, Salz-Aster, Salz-Binse, Echter Sellerie, Salzbunge, Wiesen-
Wasserfenchel, Salz-Hasenohr, Ufer-Alant, Großes Flohkraut, Meerstrand-Wegerich und 
Strand-Sechszack sowie auf Flächen mit mehr Süßwassereinfluss auch Sumpf-Dreizack, 
Natterzunge, Roggen-Gerste, Färber-Scharte und Kümmel-Silge. 
Zudem sollen die Flächen mit Salzgrünland für Küsten- und Offenlandvögel insbesondere für 
Watvögel, Enten, Gänse und Schwäne geeignet sein. Hervorzuheben sind Rotschenkel, 
Kiebitz, Braunkehlchen, Austernfischer, Flussseeschwalbe, Pfeifente und gegebenenfalls die 
Uferschnepfe. 
 
 

5.2.1.3 Röhricht/Ried (SR): 

Die Entwicklung hochwüchsiger Röhrichte ist auf etwa 4,0 Hektar (~2,2 %) vorgesehen. Es 
handelt sich dabei um die bereits bestehenden Brackröhrichte auf Inseln und Halbinseln im 
Anstaltswasser. Diese Bereiche sind kleine Teile des Lebensraums der Röhrichte, die auch 
an anderen Uferabschnitten des Neustädter Binnenwassers, außerhalb der Stiftungsflächen, 
gut ausgebildet sind und große Flächen einnehmen. 

Ziel ist es, die schwer zugänglichen Standorte mit hochwüchsigen Röhrichten zu erhalten 
und ohne Nutzung oder Pflege einer natürlichen Sukzession zu überlassen. Das schließt den 
Einfluss von Überflutungen, Eisgang oder Wildtiere mit ein. 

Ziel- und Leitarten sind neben den Pflanzenarten der Brackröhrichte mit Salzzeigern 
Brutvögel der Ufer- und Röhrichtbereiche wie z.B. Rohrweihe, Schilfrohrsänger, Wasserralle, 
Bart- und Beutelmeise sowie gegebenenfalls die Rohrdommel. Tüpfelralle und Fischotter 
können sich im Schutzgebiet ansiedeln. 

 

5.2.1.4 Feuchtgrünland (GF): 

Die Entwicklung von blüten- und artenreichem Feuchtgrünland ist für alle Niederungsflächen 
der Stiftung Naturschutz außerhalb des Einflussbereichs von Salzwasser vorgesehen. Es 
handelt sich auf mehrere Teilflächen verteilt, um etwa 74,5 Hektar (~41,2 %). 

Ziel ist es, die Niederungen am Neustädter Binnenwasser als Teil der gesamten, noch 
naturnah ausgebildeten Küstenniederung zu erhalten und naturschutzfachlich weiter zu 
entwickeln. Das Feuchtgrünland soll dort in allen typischen Varianten von Bach- und 
Seeufern über Quellbereiche und Flutrasen bis hin zu den Kontaktflächen zum Salzgrünland 
ausgebildet sein und dem „Wertgrünland“ zugeordnet werden können. Kleingewässer und 
aufgestaute Gräben sind in das Ziel eingeschlossen. 

Insbesondere sollen die artenreichen Bestände erhalten und den typischen Arten eine 
Möglichkeit zur Ausbreitung gegeben werden. Ja nach Standort und Relief können sich die 
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Artenzusammensetzung der Vegetation und die strukturelle Ausstattung unterscheiden. Ziel- 
und Leitarten des artenreichen mesophilen Feuchtgrünlands sind z.B. Wiesen-Schaumkraut, 
Kuckucks-Lichtnelke, Sumpf-Schafgarbe, Sumpf-Vergißmeinnicht, Sumpf-Labkraut, Sumpf- 
Hornklee, Sumpf-Kratzdistel und Mädesüß. Weiterhin sollen das Feuchtgrünland und teils 
die darin liegenden Gewässer für Wiesen- und Offenlandvögel, für Amphibien und Reptilien 
sowie für Libellen, Tagfalter und Heuschrecken geeignet sein. Hervorzuheben sind 
Neuntöter, Kiebitz, Rotschenkel, Bekassine, Braunkehlchen, Feldlerche, Wiesenpieper und 
Schafstelze sowie Großvögel als Nahrungsgäste wie Kranich, Gänse, Greife. Bei den 
Amphibien sind neben häufigen Arten Moorfrosch und Kammolch zu nennen. Der 
Laubfrosch weist dort potenziell besiedelbare Gewässer auf und könnte angesiedelt werden. 

 

5.2.1.5 Extensivgrünland mittlerer Standorte (GR): 

Die Erhaltung und Entwicklung strukturreicher, mesophiler Grünlandbestände ist auf etwa 
30,4 Hektar (~16,8%) im Slep-Gebiet vorgesehen. Es handelt sich um den prägenden 
Haupttyp der mineralischen Hänge und Kuppen am Neustädter Binnenwasser. Die Flächen 
werden bereits extensiv als Weidegrünland mit Rindern genutzt. Die Vegetation entspricht 
nur auf kleineren Teilflächen der Zielvegetation, besonders auf den Kuppen im Salzgrünland. 
Zumeist bestehen aber deutliche Defizite zum potenziell entwickelbaren arten- und 
blütenreichen mesophilen Grünland. Die verschiedenen Teilflächen im Gebiet zeichnen sich 
durch randliche Knicks mit vielen alten Überhältern (Eiche), Wegsäume und die Trassen der 
A1 sowie der Bahn aus. 

Ziel ist es, die Grünlandflächen zu erhalten und als „Wertgrünland“ mit verschiedenen 
Habitaten und standörtlichen Unterschieden naturschutzfachlich weiter zu entwickeln. Es soll 
struktur-, arten- und blütenreiches, mesophiles Grünland mit Aspekten von Magerrasen 
sowie Kleingewässern und breiten Übergängen zu Feucht- und Salzgrünland entstehen. Die 
Knicks und Randsäume sollen erhalten und naturnah entwickelt werden. Ein Einschlag 
aufkommender Junggehölze ist zur Erhaltung der hochwertigen Grünlandflächen und des 
offenen Charakter der Flächen möglich. 

Durch ein angepasstes, extensives Weidemanagement sollen hochwertige Brut- und 
Nahrungslebensräume für Vogelarten und Fledermäuse sowie die Habitate für Amphibien, 
Reptilien und spezifische Insektenarten des mesophilen Grünlands und der Gehölzsäume 
gefördert werden. Auf geeigneten Teilflächen und zur Bekämpfung des Jakobs-Kreuzkrauts 
kann optional auch eine zusätzliche Pflegemahd durchgeführt werden. Leit- und Zielarten 
sind u.a. Fledermäuse, Neuntöter, Baumfalke, Gartenrotschwanz, Dorngrasmücke, 
Goldammer, Rebhuhn, Feldlerche, Wiesenpieper, Schafstelze und weitere Offenlandvögel 
sowie Tag- und Nachtgreife mit großen Aktionsradien. Relevant sind weiterhin Moorfrosch, 
Kammolch, Ringelnatter und gegebenenfalls Laubfrosch und Zauneidechse. 
Weitere Zielartengruppen sind Tagfalter, Heuschrecken und andere Insekten blütenreicher 
Grünland- und Magerstandorte sowie Libellen der Gräben, Bäche und Kleingewässer. Neben 
typischen Pflanzen des mesophilen Grünlands und der Magerrasen sind Wiesen-Margerite, 
Wiesen-Flockenblume, Acker-Witwenblume, Gemeiner Hornklee, Großer Klappertopf, 
Rundblättrige Glockenblume und weitere Pflanzen des blütenreichen, mesophilen Grünlands 
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sowie die Magerrasenarten Englischer Ginster, Färber-Ginster, Gemeiner Augentrost, 
Teufelsabbiß, Hunds-Veilchen, Dreizahn und Borstgras hervorzuheben. 
 

5.2.1.6 Standortgerechter Laubwald (WL): 

Die Entwicklung standortgerechter Laubwälder (WL) ist für die Fläche auf der Alten Burg 
vorgesehen. Die Waldparzelle ist etwa 3,6 Hektar (~2,0 %) groß und Teil des etwa zehn 
Hektar großen durch die Bahntrasse geteilten Waldstandorts. 

Ziel ist es, den naturnah bestockten Waldstandort zu erhalten und langfristig als Lebensraum 
mit typischen Tier- und Pflanzenarten des Waldes und des Waldrandes inklusive von 
typischen Sonderhabitaten am Bahndamm sowie im direkten Kontakt zu den 
Offenlandstandorten am Neustädter Binnenwasser zu entwickeln. Neben standortgerechten 
Laubbaumarten sollen typische Habitate des Waldes mit Alt- und Totholz, Höhlenbäumen, 
Bruchholz und kleinen Lichtungen gefördert werden. 

Leit- und Zielarten sind Wald- und Offenland-Fledermäuse, Wald- und Gehölzvögel sowie 
Tag- und Nachtgreife mit großen Aktionsradien und andere Höhlenbrüter. Hervorzuheben 
sind Wespenbussard, Rotmilan, Uhu, Seeadler, Gänsesäger, Schellente, Kleiber und 
Spechte. Weiterhin soll der Waldstandort Lebensraum für Totholzkäfer, Käfer und Pilze des 
Waldes, Waldsaumarten und Pflanzen feuchter Waldstandorte sein. 
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Tabelle 13: Ziele: Landschaftstyp, Biotoptypen / -LRT, Artengilden 
 
NB, Neustädter Binnenwasser:  
Zielebene 1  
 

Zielebene 2  Ziele  
LRT / Biotoptypen 

Ziele  
Artenschutzrelevante und spezifische Arten / Artengilden 

Küstenlandschaft  Lagune Artenreiche Unterwasservegetation.  
Pionier- und Schlammfluren. 
LRT 1150 Lagunen (Strandseen) 
 

Flederm äuse der Gewässer, Jagdreviere  
ggf. Fischotter  
Nahrungs- und Rastgebiet für Säger, Enten, Schwäne, 
Gänse und Watvögel. 
Pflanzenarten der Strandseen wie z.B. Spiralige Salde, 
Strand-Salde, Teichfaden, Quirl-Tausendblatt. 
Fische der Strandseen und wandernde Fischarten wie z.B. 
Ostseeschnäpel, Lachs, Meerforelle und Neunaugen. 
 

Küstenlandschaft  Salzgrünland Strukturreiches Salzgrünland mit Bulten, 
Blänken und naturnahen Prielen. 
lichte Uferröhrichte 
Pionier- und Schlammfluren. 
LRT 1330 Atlantische Salzwiesen 
 

Fledermäuse, Jagdreviere  
Kiebitz, Rotschenkel, Braunkehlchen, Austernfischer, 
Flussseeschwalbe, Pfeifente und ggf. Uferschnepfe. 
Küsten- und Offenlandvögel als Brutvögel 
Watvögel, Enten, Gänse und Schwäne als Rastvögel 
Insekten des Salzgrünlands. 
Pflanzenarten des Salzgrünlands wie z.B. Queller, Andel, 
Laugenblume, Milchkraut, Salz-Aster, Salz-Binse, Echter 
Sellerie, Salzbunge, Wiesen-Wasserfenchel, Salz-
Hasenohr, Ufer-Alant, Großes Flohkraut, Meerstrand-
Wegerich, Strand-Sechszack, Sumpf-Dreizack und 
Natterzunge sowie Roggen-Gerste, Färber-Scharte und 
Kümmel-Silge. 
 

Küstenlandschaft  Röhricht/Ried Ufer- und Brackröhrichte,  
naturnahe Verlandungsvegetation inkl. 
von Salzarten  

Rohrweihe, Schilfrohrsänger, Bart- und Beutelmeise, 
Wasserralle und ggf. Tüpfelralle und Rohrdommel  
weitere Brutvögel der Ufer- und Röhrichtbereiche. 
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Zielebene 1  
 

Zielebene 2  Ziele  
LRT / Biotoptypen 

Ziele  
Artenschutzrelevante und spezifische Arten / Artengilden 

einzelne Gehölze.  
 

Fledermäuse der Gewässer, Jagdreviere  
Fischotter 
 

Küstenlandschaft  Feuchtgrünland Artenreiches, mesophiles Feuchtgrünland, 
Seggen- und binsenreiche Nasswiesen, 
Artenreiche Kleingewässer, Tümpel 
LRT 6510 Flachland-Mähwiesen 
LRT 3150 Natürliche eutrophe Seen mit 
Magnopotamion oder Hydrocharition 
 

Fledermäuse des Offenlands, Jagdreviere  
Neuntöter, Kiebitz, Rotschenkel, Bekassine, 
Braunkehlchen, Feldlerche, Wiesenpieper, Schafstelze.  
Großvögel als Nahrungsgäste wie Kranich, Gänse, Greife. 
allgemein: Wiesen- und Offenlandvögel als Brutvögel 
allgemein Amphibien und Reptilien. 
Moorfrosch, Kammolch, ggf. Laubfrosch  
Tagfalter und Heuschrecken des Feuchtgrünlands 
Pflanzen des artenreichen mesophilen Feuchtgrünlands:  
z.B. Wiesen-Schaumkraut, Kuckucks-Lichtnelke, Sumpf-
Schafgarbe, Sumpf-Vergißmeinnicht, Sumpf-Kratzdistel, 
Sumpf-Labkraut, Sumpf- Hornklee und Mädesüß. 
 

Küstenlandschaft  Extensivgrünland 
mittlerer Standorte 

Arten- und blütenreiches mesophiles 
Grünland, Magerrasen, Pionierfluren, 
Säume, Einzelbäume und Gebüsche. 
Kleingewässer mit artenreicher 
amphibischer Vegetation und Uferfluren. 
LRT 6510 Flachland-Mähwiesen 
LRT 6230* Artenreiche Borstgrasrasen  
LRT 3150 Natürliche eutrophe Seen mit 
Magnopotamion oder Hydrocharition 
 

Fledermäuse des Offenlands  
Neuntöter, Baumfalke, Gartenrotschwanz, Dorngrasmücke, 
Goldammer, Rebhuhn, Feldlerche, Wiesenpieper, 
Schafstelze und weitere Offenlandvögel. 
Tag- und Nachtgreife mit großen Aktionsradien. 
Moorfrosch und Kammolch, Ringelnatter 
ggf. Laubfrosch und Zauneidechse . 
weitere Amphibien- und Reptilienarten  
Tagfalter, Heuschrecken und weitere Insekten blütenreicher 
Grünland- und Magerstandorte. 
Libellen der Pionier- und Stillgewässer. 
Wiesen-Margerite, Wiesen-Flockenblume, Acker-
Witwenblume, Gemeiner Hornklee, Großer Klappertopf, 
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Zielebene 1  
 

Zielebene 2  Ziele  
LRT / Biotoptypen 

Ziele  
Artenschutzrelevante und spezifische Arten / Artengilden 
Rundblättrige Glockenblume und weitere Pflanzen des 
blütenreichen, mesophilen Grünlands. 
Magerrasenarten wie z.B. Englischer Ginster, Färber-
Ginster, Gemeiner Augentrost, Teufelsabbiß, Hunds-
Veilchen, Dreizahn und Borstgras. 
 

Küstenlandschaft  Standortgerechter 
Laubwald 

Laubgehölze mit Erlen, Eschen, Eichen, 
Hainbuchen und Buchen.  
LRT 9130 Waldmeister-Buchenwald 
 

Wald- und Offenland -Fledermäuse  
Wespenbussard, Rotmilan, Uhu, Seeadler  
Gänsesäger, Schellente und andere Höhlenbrüter, 
Spechte und Kleiber, allgemein Wald- und Gehölzvögel. 
Tag- und Nachtgreife mit großen Aktionsradien. 
Kammolch Sommer und Winterlebensraum  
Totholzkäfer, Käfer und Pilze des Waldes 
Waldsaumarten, Pflanzen feuchter Waldstandorte, 
 

Natura 2000 LRT und Arten: fett gedruckt  
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5.3 Ziele Ökosystemdienstleistungen 

Die angestrebten Ökosystemdienstleistungen des Plangebiets sind in Tabelle 14 differenziert 
nach den Landschaftstypen, dargestellt. 
 

5.3.1 Versorgungsdienstleistungen (Holz, Landwirtschaft) 

Den Flächen der Stiftung Naturschutz am Neustädter Binnenwasser kommt keine Bedeutung 
für die Versorgung aus der Forstwirtschaft zu. Der einzige Wald soll nicht mehr genutzt oder 
umgebaut werden. Lediglich bei der Pflege von Knicks oder ggf. beim Einschlag von 
Junggehölzen auf den Weideflächen kann Brennholz in geringem Umfang anfallen. 

Angeln und Erwerbsfischerei haben für das Gebiet eine mäßige Bedeutung. Fischerei findet 
auf Teilen des Binnensees statt (Angeln, Stellnetzfischerei, Fischreusen), sodass dadurch 
auch immer die Seebereiche der Stiftung Naturschutz mit betroffen sind. 
Landwirtschaftliche Produkte werden in Form von weidenden Haustieren (Rinder, Schafe 
und ggf. Pferde) auf großen Teilflächen des Slep-Gebiets erzeugt. Es handelt sich um 
hochwertiges Fleisch und andere Tierprodukte (Wolle, Fell, Leder) der extensiv gehaltenen 
Weidetiere. Auf Teilflächen kann zudem Mahdgut produziert werden. Die landwirtschaftlichen 
Produkte werden in hoher Güte, ohne den Einsatz von Kunstdünger und Pflanzenschutz-
mitteln oder anderen Pestiziden im Naturschutzgebiet produziert. 

 

5.3.2 Regulationsdienstleistungen (Klima, Wasserretention etc.) 

Der Erhalt und die Förderung der ökologischen Integrität wirken sich auf die Indikatoren der 
Regulationsdienstleistungen im gesamten Stiftungsgebiet „Neustädter Binnenwasser“ positiv 
aus. Hervorzuheben sind die Wasserrückhaltung sowie die Nährstoffregulierung der 
Niederungen am Binnenwasser.  
Durch die Vernässung von Niederungsflächen mit Niedermoor- und Salztorfen wird dort die 
weitere Vererdung des Torfbodens herabgesetzt oder ganz unterbunden. Vernässte 
Moorflächen und renaturierte Senken sowie extensiv beweidete Küstenmoore mit Salztorfen 
können als CO²-Senke fungieren. 

Flächen mit vermindertem Oberflächenabfluss können zu einer verbesserten lokalen Bildung 
von Grundwasser führen. Für die Grundwasserneubildung und das Seewasser sind Flächen, 
auf denen weder Dünger noch Spritzmittel verwendet werden, von besonderer Bedeutung. 

Die naturnahen, teils vernässten und großflächig extensiv beweideten Flächen am 
Neustädter Binnenwasser sowie die ungenutzten Röhricht- und Waldstandorte dienen der 
Regulierung von Luft- und Wasserverhältnissen und haben eine insgesamt ausgleichende 
Funktion auf das Klima. 

 

5.3.3 Kulturelle Dienstleistungen (Bildung, Naherholung, Inspiration) 

Das Gebiet am Neustädter Binnenwasser weist insgesamt eine hohe Ästhetik durch ein 
naturnahes Relief in der Küstenniederung mit seinen Salzgrünlandflächen, den Röhrichten 
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und Waldstandorten sowie den extensiv beweideten großflächigen Grünlandflächen auf. Von 
den Hängen und einigen Kuppen sowie vom Wanderweg am Bahndamm aus ergeben sich 
weite Blickbezüge in die offene Niederungslandschaft und auf den Binnensee. Den Hang- 
und Niederungsflächen sowie den extensiv beweideten strukturreichen Grünlandflächen der 
Stiftung Naturschutz im Kontakt zum Binnenwasser kommt ein hoher ästhetischer und 
landschaftlicher Wert zu.  

Das Gebiet dient der Erhaltung und Weiterentwicklung der traditionellen Kulturlandschaft u.a. 
mit extensiv genutzten Weideflächen der Jungmoräne auf kleinräumig unterschiedlichen 
Standorten in der Küstenniederung. Kulturbiotope wie arten- und blütenreiches 
„Wertgrünland“ mit Gewässern, Feucht- und Salzgrünland unterliegen einer gesonderten 
Pflege zum Erhalt dieser Kulturformen. Die Erhaltung und Entwicklung von Knicks, 
sturkurreichen Stillgewässern und offener Bäche ist ebenfalls eine kulturelle Dienstleistung. 

Das Gebiet ist im Westteil bei Jarkau und der Alten Burg für die Naherholung durch einen 
Rundwanderweg erschlossen. Von Neustadt aus sind die Niederungsflächen am Bahndamm 
und am Anstaltswasser sowie bei Jarkau gut einsehbar. Für die allgemeine 
Erholungsnutzung hat das Gebiet eine lokale Bedeutung. Durch die Störungsempfindlichkeit 
der Brut- und Rastvögel ist das Gebiet für den überregionalen Tourismus ungeeignet, kann 
aber für Ornithologen sehr attraktiv sein. 
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Tabelle 14: Ziele - Ökosystemdienstleistungen 

Ziel  
Landschaftstyp 

Ziel  
Versorgungsdienstleistungen 

Ziel  
Regulationsdienstleistungen 

Ziel  
Kulturelle Dienstleistungen  

Küstenlandschaft  Lagune ·  Fisch ·  Lokale Klimaregulierung 

·  Luftqualitätsregulierung 

·  Nährstoffregulierung 

·  Wasserreinigung 

·  Wasserrückhaltung 

·  CO²-Senke  
 

·  Landschaftsästhetik und 
Inspiration: 
Hoch durch natürliches Relief 
der Küstenniederung. Viele 
unverbaute und weite 
Blickbezüge auf den Binnensee 
und in die Niederungen.  

·  Erholung und Tourismus: 
Ein Rundwanderweg, Bänke 
und erklärende Beschilderung 
und andere touristische 
Einrichtungen sind vorhanden. 

·  Bildung: 
Erfahrung von nachhaltiger 
Landwirtschaft und alternativen 
Nutzungsformen (extensiv 
genutztes Grünland mit Feucht- 
und Salzgrünland).  

·  Intrinsischer Wert der 
Biodiversität: 
Vorkommen 
standortspezifischer, teils 
gefährdeter Tier- und 
Pflanzenarten des Grünlands, 
sowie von Salz- und 
Feuchtgrünland, Gewässern 
und Gehölzstandorten. 

Küstenlandschaft  Röhricht/Ried ·  keine 
Küstenlandschaft  Salzgrünland ·  Produktion hochwertiger 

Tierprodukte (Fleisch, Leder, 
Fell, Wolle) 

·  Bienenweide 

·  Jagderträge 

Küstenlandschaft  Feuchtgrünland 
Küstenlandschaft  Extensivgrünland 

mittlerer Standorte 

Küstenlandschaft  Standortgerechter 
Laubwald 

·  keine 
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6 Maßnahmenkatalog 

Die Maßnahmen wurden bereits in Kapitel 5. abgehandelt und es wurde zu jeder einzelnen 
Teilfläche ein Maßnamenkatalog erstellt. 
 
Tabelle 15: Maßnahmen 
Siehe Maßnahmenkatalog für jede einzelne Teilfäche. 
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7 Projektideen 

 

Die folgende Liste enthält einige Projektideen, die im Folgenden weiter ausgeführt und 
für das Gebiet „Neustädter Binnenwasser“ lokal differenziert werden. 
1. Förderung von Fledermäusen 
2. Gewässerneuanlagen für Amphibien 
3. Laubfrosch, Förderung der Ausbreitung und Neuansiedlung 
4. Artenschutzmaßnahmen für seltene und verschollene Pflanzenarten 
5. Habitatentwicklung und Ansiedlung von Kriechendem Sellerie 
6. Zauneidechse, Neuanlage von Habitaten, ggf. Neuansiedlung der Zauneidechse 
7. Rücknahme der Binnenentwässerung und Quellregeneration 
8. Lachsbach, Renaturierung und Verlegung der Mündung 
9. Förderung der lokal typischen FFH-Fischarten 
10. Förderung der Lebensräume für den Fischotter 
11. Entwicklung von Salzgrünland 
12. Flächenarrondierung 
13. Habitatentwicklung für die Trauerseeschwalbe 
14. Sicherung der Hochspannungsleitungen gegen Vogelschlag 
 

 
 
7.1 Förderung von Fledermäusen 
Im Stiftungsgebiet „Neustädter Binnenwasser“ können verschiedene Wasser-, Offenland- 
und Waldfledermäuse direkt und indirekt gefördert werden. Die naturnah bestockte „Alte 
Burg“, Knicks mit breitkronigen Eichen und alte Einzelbäume sind möglichst strukturreich zu 
entwickeln, um natürliche Quartiere zu begünstigen. Alle alten und breitkronigen Bäume sind 
zu erhalten. Zudem könnten Kastenreviere für verschiedene Arten eingerichtet werden. Die 
extensiv genutzten Weideflächen von den mineralischen Hängen bis zum Salzgrünland und 
den Wasserflächen des Binnenwassers dienen dabei v.a. als Nahrungslebensräume mit 
stabilem Futterangebot und können bei hoher Futter-Attraktivität auch von Fledermäusen der 
Stadtbereiche von Neustadt angeflogen werden.  
 
 
7.2 Gewässerneuanlagen für Amphibien 
Im Stiftungsgebiet leben verschiedene Amphibienarten, die auf jeweils geeignete Gewässer 
zum Laichen angewiesen sind. Es wurden auf den Weideflächen bereits etliche Gewässer 
neu angelegt oder bestehende Gewässer restauriert. Durch die Anlage weiterer 
Kleingewässer und die Verbesserung bestehender Gewässer sowie den Aufstau von Gräben 
könnten im Gebiet die lokalen Bestände von Amphibien wie Kammolch, Teichmolch, 
Erdkröte, Grasfrosch und Moorfrosch sowie von Libellen, Wasserkäfern und Wasserpflanzen 
gefördert werden. An geeigneten Offenlandstellen sollten im Stiftungsgebiet die Maßnahmen 
weiter fortgesetzt werden. Nicht geeignet sind Flächen im Einzugsbereich von Salzwasser 
oder beschattete Standorte sowie Quellhänge. 
 
 



Anhang  

GGV / Heiko Grell 2015 64 

7.3 Laubfrosch, Förderung der Ausbreitung und Neuansiedlung 
Der Laubfrosch kommt in der Region vor und es gibt Hinweise auf historische Vorkommen. 
Die im Schutzgebiet oberhalb der Niederung auf Mineralboden angelegten Gewässer weisen 
zum Teil eine optimale Gewässer- und Habitatstruktur auf, zudem gibt es geeignete 
Winterhabitate an den Knicks und Böschungen. Es wird vorgeschlagen den Laubfrosch am 
Neustädter Binnenwasser gezielt über mehrere Jahre hinweg anzusiedeln, da eine 
eigenständige Einwanderung über die Autobahn oder die Salzwasserniederung nicht möglich 
ist. Die Ansiedlung sollte über die Aufzucht aus Beständen der Region erfolgen. 
Gegebenenfalls kann zunächst ein einjähriger „Praxistest“ durchgeführt werden.  
 
7.4 Artenschutzmaßnahmen für seltene und verschollene Pflanzenarten 
Durch die Analyse der Pflanzenlisten und der Raabe-Rasterkartierung ist deutlich geworden, 
dass einige seltene Pflanzenarten auf kleine Reliktstandorte beschränkt bleiben oder heute 
nicht mehr im Gebiet vorkommen. Durch die Naturschutzmaßnahmen hat sich die Qualität 
vieler Standorte mit extensiver Weidenutzung wieder verbessert, so dass bei einigen 
Pflanzenarten eine Ausbreitung oder Wiederbesiedlung möglich wäre. Es können gezielte 
Ansiedlungen seltener Arten mit geringer Verbreitung sowie von ehemals vorkommenden 
Arten aus Spenderbeständen in der näheren Umgebung vorgenommen werden. 
Hervorzuheben sind Arten des Salzgrünlands, des mesophilen Grünlands feuchter bis 
trockener Standorte und Arten der Magerrasen. Als Beispiele seine folgende Arten genannt:  
Echter Sellerie, Salzbunge, Salz-Hasenohr, Wiesen-Wasserfenchel, Kümmel-Silge, Färber-
Scharte, Sumpf-Storchschnabel, Natternzunge, Kamm-Wachtelweizen, Schwarzwurzel, 
Teufelsabbiß, Dreizahn, Borstgras, Steifer Augentrost, Färber-Ginster und Englischer 
Ginster. 
 
7.5 Habitatentwicklung und Ansiedlung von Kriechendem Sellerie 
Es gab ein landesweites Projekt zur Ansiedlung von Kriechendem Sellerie (Apium repens) 
einer FFH-Anhang 2-Art. An den Ausbringungsstellen am Neustädter Binnenwasser wurde 
die Art nach kurzen Anfangserfolgen nicht mehr festgestellt. Da sich durch die Entwicklung 
der Vegetation inzwischen etliche potenziell geeignete Habitate im Schutzgebiet befinden, 
wird vorgeschlagen eine erneute Ansiedlung von Kriechendem Sellerie auf anderen 
Standorten im Gebiet vorzunehmen. Besonders geeignet sind ausgereifte Pionierhabitate mit 
kurzrasiger Flutrasenvegetation und temporären Überflutungen. Solche Standorte gibt es 
beiderseits des Bahndamms in flachen Senken auf Mineralboden. 
 
7.6 Zauneidechse, Neuanlage von Habitaten, ggf. Neuansiedlung der Zauneidechse 
In der Region gibt es einzelne Nachweise der Zauneidechse. Die trockenwarmen 
Hangflächen östlich der A1, die wärmegetönten Säume und die Offenbodenstellen der 
Weidlandflächen mit Pionierfluren können für die Zauneidechse hinreichende Habitatqualität 
aufweisen. Geeignete Lebensräume für die Zauneidechse können im Zuge der Anlage von 
Kleingewässern verbessert und weiter entwickelt werden. Dazu sollte möglichst sandiges 
Aushubmaterial als Strukturelement neben den Gewässern in Form von kleinen Hügeln 
verbleiben, die von den Weidetieren nachfolgend offen gehalten werden. Weiterhin hat sich 
andernorts das lokale Abschieben von Oberboden zur Förderung von Pionierhabitaten und 
Magerrasen bewährt. Zudem könnte die Zauneidechse nachfolgend zu den Habitatanlagen 
als Artenschutzmaßnahme aktiv angesiedelt werden. 
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7.7 Rücknahme der Binnenentwässerung und Quellregeneration 
Die Binnenentwässerung sollte in allen Hängen und Senken der verschiedenen Teilflächen 
des Stiftungsgebiets minimiert werden. Besonders an den Unterhängen gibt es schmale, teils 
quellige Bereiche. Es sollten auf den Flächen noch vorhandene Drainagen aufgehoben oder 
ggf. interne Gräben aufgestaut werden. Die Rücknahme der Binnenentwässerung sollte mit 
einer Regeneration von Quellstandorten einhergehen. Diese künstlichen Entwässerungen 
sollten gestoppt und auch die schmalen und kleinen Quellbereiche in die extensive 
Weidenutzung eingebunden werden.  
 
7.8 Lachsbach, Renaturierung und Verlegung der Mündung 
Der Lachsbach wurde in seinem Unterlauf begradigt, eingedeicht und seine Mündung in 
östliche Richtung verlegt. Der alte Verlauf des Bachs ist im Gelände noch in der Niederung 
nördlich vom Schöpfwerk vorhanden. Es wird vorgeschlagen, die Fracht von Schad- und 
Schwebstoffen in das Binnenwasser über den Lachsbach durch eine Renaturierung und ggf. 
die Anlange von Sandfängen zu verringern. Zielführend wäre es, den Lachsbach zurück in 
sein natürliches Bett mit der Mündung in den Westteil des Binnenwassers zu verlegen. 
Letzteres ist nur bei Aufhebung des Schöpfwerksbetriebs und maximaler Vernässung der 
Niederung möglich. 
 
7.9 Förderung der lokal typischen FFH-Fischarten 
Im Neustädter Binnenwasser kommen einige Fischarten ständig vor, andere wandern 
vielfach auch in die Bäche zum laichen. Zu nennen sind dabei neben Neunaugen 
Ostseeschnäpel, Meerforelle und Lachs. Maßnahmen zur Unterstützung der wandernden 
Fischarten, zur Verbesserung der Durchgängigkeit und der Habitatqualität wie Struktur und 
Wassergüte sollten gefördert werden. 
 
7.10 Förderung der Lebensräume für den Fischotter 
Der Fischotter breitet sich in Schleswig-Holstein wieder zusehends aus. Seine notwendigen 
Habitate mit geeigneten Gewässern, einem guten Futterangebot, Ruhezonen und gefahrlose 
Wanderstrecken sollten gefördert werden. Im Gegensatz zu anderen Tierarten kann hier nur 
die Qualität der Habitate verbessert werden, eine mögliche Ansiedlung hängt dann von 
überregionalen Faktoren ab. 
 
7.11 Entwicklung von Salzgrünland 
Die nicht abgedeichten Niederungen am Neustädter Binnenwasser unterliegen noch dem 
weitgehend natürlichen Einfluss von Salzwasser und Wasserstandsschwankungen. Dort 
kann durch eine angepasste extensive Beweidung eine optimale Vegetationsentwicklung 
erfolgen. In den abgedeichten Flächen der beiden Schöpfwerksbereiche bei Jarkau bzw. 
Rogerfelde sind die Niederungen nicht nur entwässert, sondern auch dem Salzwasser 
entzogen. Durch eine Teilvernässung und den Zulauf von Salzwasser an den Pumpwerken 
kann die flächenhafte Entwicklung von Salzgrünland gefördert werden. Es sollten technische 
Lösungen zur geregelten Einleitung von Salzwasser aus dem Binnenwasser eingerichtet und 
je nach Flächenverfügbarkeit die Niederungen vernässt werden. Eine geregelte Einleitung 
von Salzwasser kann z.B. nach der Sommertrockenheit erfolgen und nur bis 10 cm 
Stauhöhe betragen. Durch den Anstieg des Wasserstandes und eine Durchmischung mit 
Süßwasser würden dann weitere, sehr viel größere Flächen von dem Brackwasser erreicht 
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werden. Auf allen Weideflächen mit Salzwassereinfluss ist die Entwicklung von Arten des 
Salzgrünlands möglich. 
 
7.12 Flächenarrondierung 
Generell gilt es, im Schwerpunktgebiet des BVS des Neustädter Binnenwassers möglichst 
viele Flächen unter der Maßgabe des Naturschutzes optimal entwickeln zu können. Große 
zusammenhängende Offenlandflächen sind für eine extensive Weidenutzung notwendig. Für 
weitergehende Maßnahmen sind besonders die Flächen in den Schöpfwerksgebieten von 
Bedeutung, da hiervon die möglichen Stauhöhen und die Wiederherstellung naturnaher 
Lebensräume mit Wasserflächen, Sümpfen, Salzgrünland und Brackröhrichten abhängen. 
Ein Erwerb der dort noch vorhandenen intensiv genutzten „Sperrflächen“ z.B. an der A1 
beiderseits des Bahndamms würde die Entwicklung erheblich erleichtern. 
 
7.13 Habitatentwicklung für die Trauerseeschwalbe 
Bei Rogerfelde gibt es in der Niederung am Schöpfwerk einen abgezäunten Teich. Die 
rechteckige Form und die künstliche Anlage sowie die Entwässerung erschweren eine 
naturnahe Entwicklung. Der Teich würde sich jedoch als Standort für die Trauerseeschwalbe 
eignen, wenn es dort Bruthabitate gäbe. Die weiteren Habitat- und Nahrungsbedingungen für 
die Trauerseeschwalbe sind am Neustädter Binnenwasser gegeben. Typische Bruthabitate 
sind schwimmende „Inseln“ aus Krebsscheren. Es wird vorgeschlagen dort Krebsscheren 
einzubringen und damit das Bruthabitat zu fördern. Eine Ansiedlung von Trauerseeschwalbe 
oder ggf. der Grünen Mosaikjungfer ist dann von der überregionalen Ausbreitung der Arten 
abhängig. 
 
7.14 Sicherung der Hochspannungsleitungen gegen Vogelschlag 
Im Gebiet gibt es mehrere Leitungstrassen, die potenziell für Vögel gefährlich sind. Einige 
kleinere (Quer-) Leitungen wurden bereits zurückgebaut, andere sollten folgen. Bei den 
großen Hochspannungsleitungen, wo ein Rückbau nicht zu erwarten ist, können an der 
oberen Erdleitung „Marker“ angebracht werden. Damit sind die Leitungen von Vögeln besser 
zu sehen und dies verringert den Vogelschlag erheblich. Die Maßnahme ist für den Abschnitt 
der Leitungstrasse vordringlich, da die Trasse in das Vogelschutzgebiet hineinragt, das ein 
wichtiger Rastplatz für Großvögel ist. 
 

8 Monitoring-Vorschläge 

Die Entwicklung folgender Arten und Lebensräume sollte im Rahmen des Monitoring 
verfolgt werden: 
·  Entwicklung der Wiesen-, Offenland- und Wasservögel 

·  Entwicklung der Bestände von Amphibien und Reptilien  

·  Entwicklung der Bestände von Tagfaltern und Heuschrecken 
·  Entwicklung spezifischer Arten des Salzgrünlands und der Weideflächen 

·  Entwicklung der Effekte von Artenschutzmaßnahmen wie für Färber-Scharte und 
Kriechender Sellerie oder für andere geförderte und ausgebrachte Arten  

·  Veränderungen der Wasserstände und Salzgehalte der Teilflächen 
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9 Zusammenfassung 

Für die Flächen der Stiftung Naturschutz im Stiftungsgebiet „Neustädter Binnenwasser“ 
wurde ein Leitbild erstellt, das die naturräumlichen Potenziale in der Küstenniederung bei 
Neustadt und die lokalen Gebietscharakteristika der Niederung am Binnenwasser sowie die 
recherchierten naturschutzrechtlichen Vorgaben für die Teilflächen des Stiftungsgebiets 
integriert.  

Für die Flächen der Stiftung Naturschutz wurden mögliche Entwicklungsziele für die Tier- 
und Pflanzenarten sowie ihrer Lebensräume erarbeitet und Maßnahmen vorgeschlagen. Es 
wurden die Grundlagen für das NSG, das Vogelschutz- und das FFH-Gebiet Neustädter 
Binnenwasser, das Schwerpunktgebiet im Biotopverbund SH, das Life-BaltCoast Projekt 
sowie die laufenden Planungen nach dem Managementplan berücksichtigt.  

Die offenen Bereiche am Neustädter Binnenwasser sollen großflächig durch eine extensive 
Grünlandnutzung erhalten und die typischen Lebensräume entwickelt werden. Die Spanne 
reicht von Pionierfluren, Salzgrünland über Sumpf- und Feuchtgrünland bis in die 
mineralischen Hanglagen und Kuppen mit artenreichem mesophilem Grünland und die 
Magerrasen. Weiterhin sollen ungenutzte Gehölz- und Waldstandorte sowie großflächige 
Röhrichte erhalten und entwickelt werden. Es werden dort Lebensräume für Wald-, Wasser-, 
Wiesen- und Offenlandvögel, Säuger, Amphibien, Reptilien und spezifische Insektenarten 
sowie für typische Pflanzenarten der Küstenniederung geschützt und nachhaltig verbessert.  

Eine Wiederherstellung naturnaher hydrologischer Verhältnisse mit Überflutungen und 
Wasserstandsschwankunken ist – soweit möglich – durchzuführen. Gegebenenfalls können 
der Lachsbach oder andere Bäche verlegt und renaturiert werden.  

Es wurden Projektideen zur weiteren Entwicklung und Flächenpflege der unterschiedlichen 
Flächen am Neustädter Binnenwasser und ihrer typischen Besiedler formuliert. Weiterhin 
wurden Vorschläge für ein Monitoring der verschiedenen Lebensräume und ihrer typischen 
Tier- und Pflanzenarten unterbreitet. 

 
 
 

Anhang 

Karte 1: Naturschutz- und planungsrechtliche Kulisse 
Karte 2: Bestand – Biotoptypen / Lebensraumtypen 
Karte 3: Zielkonzept / Maßnahmenvorschläge 
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201_01_01 Weideland Altenkrempe 
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201_01_02 Binnenwasser  
201_01_03 Niederung nördlich der Lachsbachmündung 
201_01_04 Halbinseln am Binnenwasser 
201_01_05 Alte Burg 
201_02_01 Moränenkuppen bei Jarkau 
201_02_02 Niederung bei Jarkau 
201_02_03 Senke am Schöpfwerk 
201_02_04 Niederung nördlich Alter Burg 
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201_02_05 Anstaltswasser 
201_02_06 Inseln im Anstaltswasser 
201_02_07 Alte Salzweide 
201_02_08 Kuppen der Salzweide 
201_02_09 Moränenhänge östlich A1 
201_02_10 Niederung bei Rogerfelde 
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SLEP-Zielebenen mit Erläuterungen 
Stand 15.11.2018 

 

Um das �.�D�S�L�W�H�O�� ���� �Ä�=�L�H�O�N�R�Q�]�H�S�W�³�� besser verstehen zu können, werden die SLEP-Zielebenen 
nachfolgend näher erläutert. 

Die Zielebenen bilden das Entwicklungsziel für den betrachteten Landschaftsausschnitt ab. Während die 
Zielebene 1  das Entwicklungsziel für einen größeren, zusammenhängenden Landschaftsausschnitt an-
gibt, werden in der Zielebene 2  nur Flächen zusammengefasst, die einen konkreten, in sich homogenen 
Landschaftsausschnitt verkörpern. Damit können sich in der Zielebene 1 ein bis mehrere Landschafts-
ausschnitte mit der gleichen oder mit verschiedenen Zielen der Zielebene 2 befinden. 

Die Zielebenen 1 und 2 können voneinander entkoppelt verwendet werden. Bei der Zuordnung der Ziel-
ebene 1 entscheidet der erlebbare Landschaftseindruck am Ort unter Berücksichtigung umgebender, ggf. 
nicht von der Stiftung Naturschutz verwalteter Flächen. Somit wird z.B. ein kleines Waldstück, Zielebene 
�����Ä�%�X�F�K�H�Q�Z�D�O�G�³�����L�Q���H�L�Q�H�U���Y�R�Q���*�U�•�Q�O�D�Q�G���X�Q�G���.�Q�L�F�N�V���G�R�P�L�Q�L�H�U�W�H�Q���8�P�J�H�E�X�Q�J���L�Q���G�L�H���=�L�H�O�H�E�H�Q�H�������Ä�+�D�O�E�R�I�I�H�Q�H��
�/�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�³�� �H�L�Q�J�H�R�U�G�Q�H�W���� �V�H�O�E�V�W�� �Z�H�Q�Q�� �H�V�� �V�L�F�K�� �E�H�L�� �G�H�Q�� �X�P�J�H�E�H�Q�G�H�Q�� �)�O�l�F�K�H�Q�� �Q�L�F�K�W�� �X�P�� �6�W�L�I�W�X�Q�J�V�O�D�Q�G��
handelt. 

Erst die lokale Differenzierung (Lok_Diff)  umfasst als kleinste Einheit jene in sich homogene Flächen, 
die sich durch gleiche Ziele und Maßnahmen von anderen abgrenzen lassen. Das bedeutet einerseits, 
dass räumlich getrennte Flächen der gleichen Lok_Diff zugeordnet werden, wenn sie sich hinsichtlich 
ihrer Ziele in Zielebene 1 und 2 sowie hinsichtlich ihrer Maßnahmen nicht unterscheiden, und 
andererseits, dass Flächen trotz gleicher Zielsetzung aufgrund unterschiedlicher Maßnahmen  in mehrere 
Lok_Diffs unterteilt werden.  

Ein wichtiges Instrument sind ferner die Struktur-IDs , durch die sich die Lok-Diffs näher beschreiben 
lassen. Liegen z.B. im dem Buchenwald Kleingewässer oder kleine Offenflächen, wird dies durch die 
Strukturen �Ä�P�L�W���*�H�Z�l�V�V�H�U�³�� �R�G�H�U�� �Ä�O�L�F�K�W�H�U�� �:�D�O�G�³���E�H�V�F�K�U�L�H�E�H�Q�� Es lassen sich also einer Lok_Diff mehrere 
Struktur-IDs zuordnen. In diesem Fall sollte der Geltungsbereich der Strukturen im Text für weitere 
planerische Rückschlüsse erklärt werden. Eine Ausweisung solcher Bereiche als separate Lok_Diff ist 
nur dann sinnvoll, wenn dies mit einem planerischen Mehrwert einhergeht (Redundanz). Dies ist im 
Zweifel mit dem zuständigen Flächenmanager gemeinsam zu erörtern. 

Soweit nachfolgend Kürzel bei eindeutiger Zuordenbarkeit verwendet werden, entsprechen sie den 
Kürzeln des Biotoptypenschlüssels in der 4. Fassung (Stand: April 2018). 

Die Erläuterungen zu den Zielebenen wurden maßgeblic h im Auftrag der SNSH vom Planungsbüro 
PLANULA aus Hamburg erarbeitet. 
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Liste der Zielebenen 

Zielebene 1 Ziel_1  Thema Zielebene 2 Ziel_2 

Auenlandschaft A  Gewässer eutrophes naturnahes stilles Gewässer SE 

Binnendünen B    naturnahe Aue SN 

Gewässerlandschaft S    Naturnahes Fließgewässer SF 

Halboffene Landschaft H    
Oligo-bis mesothrophes naturnahes 
Gewässer SO 

Küstenlandschaft K    Röhricht/Ried SR 

Moorlandschaft M    Stauteich ST 

Ästuar E   Verlandungsbereich SV 

Offene Landschaft O  Küste | Düne Küstendünen KD 

Siedlungsbiotope Z    Lagune KL 

Wald-/Gehölzlandschaft W   Salzgrünland KG 

     Steilküste KK 

     Strand KS 

     Wanderdüne KW 

     rohbodenreiche Sanddüne RS 

   Heide Feuchtheide HE 

     Heide/Magerrasen  HM 

Struktur S_ID  Moor Moorwald MW 

   naturnahes Moor MN 

dichter Wald 1  Grünland Extensivgrünland mittlerer Standorte GR 

lichter Wald 2    Feuchtgrünland GF 

bewirtschafteter Wald 3    gehölzreiches Halboffenland GE 

beweideter Wald 4    Streuwiese GW 

bewaldet 5  

Gebüsch | 
Wald Auwald WA 

mit Gewässer 6    Buchenwald WB 

ohne Gewässer 7    Eichenwald WE 

gebüschreich 8    Feuchtgebüsch WF 

heide- und magerrasengeprägt 9    Hudewald WH 

mit Knicks 10    Kratt/Niederwald WK 

ohne Knicks 11    Laub-/Nadelmischwald WM 
Einzelbäume oder 
Baumgruppen 12    Schlucht- und Hangmischwald WT 
ohne Gehölze und hohe 
Strukturen 13    Standortgerechter Laubwald WL 

strukturreich 14    Sumpf-/Bruchwald WS 

mit Gräben und Grüppen 15  Sonstiges Kleingärten ZG 

mit offenen Bodenstellen 16    Naturschutzacker ZA 

     Sonstige Siedlungsflächen ZS 

     Streuobstwiese ZO 
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Zielebene 1: 

Auenlandschaft 
IdR �G�L�H�� �$�X�H�� �Y�R�Q�� �)�O�•�V�V�H�Q�� ���•�� ���� �P�� �*�H�Z�l�V�V�H�U�E�U�H�L�W�H���� �X�Q�G�� �6�W�U�|�P�H�Q�����L�Q�N�O�����6�•�‰�Z�D�V�V�H�U-Tidebereiche der Elbe 
und Eider), Aue = abzulesen aus Bodenkarten (Auenböden) und der Geländemorphologie (Hangkanten), 
keine zwingende regelmäßige Überflutung des Standorts erforderlich. Für eine Zuordnung ist die Natur-
nähe und Realisierbarkeit von Maßnahmen entscheidend (z.B. bei nicht mehr benötigten Sommer-
deichen, die geschliffen werden könnten). Durch massive Landesschutzdeiche abgeschnittene (ehe-
malige) Auenbereiche, z.B. an Eider und Elbe, fallen nicht unter die Auenlandschaft (idR dann zur 
Offenen oder Halboffenen Landschaft gehörig). 

Binnendünen 

Durch Windeinfluss gebildete Sandaufhäufungen, einschließlich der Dünentäler, im Binnenland. 

Gewässerlandschaft 
Süßwasser, keine Lagunen/Strandseen. IdR ab 5 ha Wasserfläche oder im Komplex mehrerer Teiche 
�Y�R�Q���]�X�V�D�P�P�H�Q���•�������K�D���:�D�V�V�H�U�I�O�l�F�K�H�����D�X�F�K���6�H�H�X�I�H�U�����+�D�O�E�L�Q�V�H�O�Q�����D�Q�J�U�H�Q�]�H�Q�G�H���%�U�•�F�K�H���R�G�H�U���5�|�K�U�L�F�K�W�H������ 

Halboffene Landschaft 

Von frei überschaubaren Flächen (Grünland, Sümpfe, Röhrichte, Heiden, Trockenrasen etc.) bestimmte 
Landschaft außerhalb der größeren Gewässer, Auen, Moore, Binnendünen und Küsten, in denen 
Gehölze das erlebbare Bild erkennbar prägen. Charakteristisch ist hier der kleinräumige Wechsel aus 
Offenland und Gehölzen bzw. Gehölzgruppen. Zur Beurteilung dient nicht eine einzelne Stiftungsfläche, 
sondern die erlebbare Landschaft am Standort. Typisch: z.B. Halboffene Weidelandschaft der 
�*�H�H�V�W���|�V�W�O�L�F�K�H�V���+�•�J�H�O�O�D�Q�G�������Ä�Z�L�O�G�H���:�H�L�G�H�Q�³�����%�D�X�H�U�Q�Z�D�O�G�O�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�H�Q�����.�Q�L�Fklandschaften. 

Küstenlandschaft 
Von der Meeresdynamik der Nord-/Ostsee und/oder Salz- oder Brackwasser beeinflusste Küstenbiotope 
(auch Küstendünen, Strandwälle, Kliffs, Höftländer, etc.)  ohne Süßwasser-Tidebereiche der Elbe und 
Eider (s. Auenlandschaft).  
 
Moorlandschaft 

Hoch- und Übergangsmoore (M), Voraussetzung: Organischer Boden (idR Hoch- und Anmoor), auch im 
Komplex mit weiteren Biotoptypen der Moorrandbereiche (z.B. NS, NR, WB). Niedermoore sind idR einer 
anderen Ziellandschaft zuzuordnen. 

Ästuar 

Überwiegend ungenutzter, naturnaher Biotopkomplex der ins Meer mündenden Flüsse mit regelmäßigem 
Brackwasser- und an der Nordsee auch Tideeinfluss. Prägend ist eine enge Verzahnung des 
Wasserkörpers mit den Ufer- und Überschwemmungsbereichen inkl. Brackwasser-Röhrichte, Ufer-
staudenfluren, Priele, Watten, Pionierfluren, Salz- und Auengrünland, Auengebüsche sowie Auwälder 
(LRT 1130). Vor allem im Deichvorland. 

Offene Landschaft 
Von frei überschaubaren Flächen (Grünland, Sümpfe, Röhrichte, Heiden, Trockenrasen etc.) bestimmte 
Landschaft außerhalb der größeren Gewässer, Auen, Moore, Dünen und Küsten, in der Gehölze das 
erlebbare Bild nicht prägen, sondern der freie Blick das Bild bestimmt. Zur Beurteilung dient nicht eine 
einzelne Stiftungsfläche, sondern die erlebbare Landschaft am Standort. 

Typisch: z.B. Weidelandschaft und Wiesenvogel-Schutzgebiete der Marsch. 

Siedlungsbiotope 
Biotope im Siedlungsbereich (S). 

Wald-/Gehölzlandschaft 

Wälder und flächenhaft dichte Gebüsche, nicht in Mooren, nicht auf Binnendünen, nicht an Küsten sowie 
�Q�L�F�K�W���L�Q���$�X�H�Q���Y�R�Q���)�O�•�V�V�H�Q�����•�������P���*�H�Z�l�V�V�H�U�E�U�H�L�W�H�����X�Q�G���6�W�U�|�P�H�Q�� 
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Zielebene 2: 

Gewässer  

Eutrophes naturnahes stilles Gewässer 

Eutrophe Stillgewässer wie Weiher oder Seen (FSe)  (ohne wiederkehrende Kleingewässerstrukturen). 

Naturnahe Aue 

Naturnahe Biotope (Röhrichte, Gebüsche, Altarme, Kleingewässer, Feucht-/Nassgrünland, Sümpfe) in 
der Aue von Flüssen und Strömen (= alles was nicht Wald ist). 

Naturnahes Fließgewässer 

Bach (FB),Fluss (FF) und naturnahe lineare Gewässer (FL)  

Oligo- bis mesotrophes naturnahes Gewässer 

Oligotrophe Stillgewässer (FSo) und Oligo- bis mesotrophe Stillgewässer (FSm, FSi). 

Röhricht/Ried 

Landröhrichte (NR) und Niedermoore, Sümpfe (NS) sowohl gehölzreiche als auch gehölzarme 
Ausprägungen. IdR ohne oder in Komplexen mit nur geringen Anteilen an landwirtschaftlich genutzten 
Flächen. 

Stauteich 

Künstlich angestaute und ablassbare Stillgewässer, z.B. Fischteiche (FXt).  

Verlandungsbereich 

Großflächige Verlandungsbereiche, z.B. ausgedehnte Schilfgürtel an Seen. 

 

Küste | Düne 

Küstendünen 

Küstendünen (KD, KH) inkl. Dünentäler (KP, KM), ohne Wanderdüne (KDm). 

Lagune 

Strandsee (KSe), nur an der Ostsee. 

Salzgrünland 

Salzgrünland der Nordsee und Ostsee (KN, KO) sowie brackwasserbeeinflusstes Grünland (KG) 
außerhalb der Ästuare . 

Steilküste 

Fels- und Steilküste / Kliffs der Nord- und Ostsee (XKf, XKh, XKn, XKo). 

Strand 

Strände (KS) ohne Strandsee (KSe). 

Wanderdüne 

Wanderdüne- (KDm)  

Rohbodenreiche Sanddüne 
Binnendünen (TB,XB) 
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Heide 

Feuchtheide 

Feuchtheiden (TF) außerhalb oder allenfalls im Randbereich von Mooren, für deren Erhalt eine 
regelmäßige Nutzung erforderlich ist. 

Heide/Magerrasen 

Weithin offene Zwergstrauchheiden (TH), Trocken- und Magerrasen (TR) 

 

Moor 

Moorwald 

Birkenmoorwälder und andere torfmoosreiche baumbestandene Moorstadien (MW) LRT 91D0. 

Naturnahes Moor 

Hoch- und Übergangsmoore mit Moorheidestadien (MH), naturnahe Moorstadien (MS) sowie Moor-
Regenerationskomplexe (MR), ohne Moorwälder (MW), für deren Erhalt keine Nutzung erforderlich ist. Im 
Komplex können auch weitere Biotoptypen der Moorrandbereiche (z.B. NS, NR, WB, wiedervernässtes 
(Nieder-)Moorgrünland) in das naturnahe Moor miteinbezogen werden. 

 

Grünland 

Extensivgrünland mittlerer Standorte 

Weithin offenes, extensiv genutztes Mesophiles Grünland trockener, frischer und mäßig feuchter 
Standorte (GM)mit das Landschaftsbild prägenden Gehölzen mit einer Deckung ca. <30%. Bei 
gehölzreichen Ausprägungen ist der Eindruck, dass es landwirtschaftlich genutzte Flächen sind, noch 
deutlich wahrnehmbar. 

Feuchtgrünland 

Weithin offenes Artenreiches Feuchtgrünland (GF) und Seggen- und binsenreiches Nasswiesen (GN) mit 
allenfalls einzelnen, das Landschaftsbild nicht bestimmenden Gehölzen. 

Gehölzreiches Halboffenland 

Halboffenes, meist sehr extensiv genutztes Mesophiles Grünland trockener, frischer und mäßig feuchter 
Standorte (GM), Artenreiches Feuchtgrünland (GF), Seggen- und binsenreiches Nasswiesen (GN) mit 
das Landschaftsbild prägenden Gehölzen mit einer Deckung �•30%. Die Gehölze sind soweit prägend, 
dass man bei Grünland nicht mehr den Eindruck hat vor landwirtschaftlich genutzten Flächen zu stehen 
��� ���³�:�L�O�G�Q�L�V�³������metastabile Sukzessionsflächen, daher auch häufig eng verzahnt mit Ruderalfluren, 
Röhrichten oder Staudensümpfen. 

Streuwiese 

Durch einschürige, späte Mahd oder Mulchmahd geprägte Wiesen idR auf Niedermoorstandorten,  sowie 
unregelmäßig genutzte Flächen. 

 

Gebüsch | Wald 

Auwald 

Au- und Quellwald (WA, WQ), LRT 91E0/91F0 in der Aue von Bächen, Flüssen und Strömen. 
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Buchenwald 

Laubmischwald, idR Buche >50% in der ersten Baumschicht, LRT 9110/9120/9130. 

Eichenwald 

Laubmischwald, von Eichen geprägt/dominiert, inkl. Eichen-Kiefernwald (WLk), LRT 9160/9190. 

Feuchtgebüsch 

Flächenhafte Strauchbestände (idR Weiden) auf feuchten/nassen mineralischen Standorten außerhalb 
der Auen, Moore (M) und Binnendünen (TB). Langfristiges Ziel im Sinne des Leitbildes sollte einer der 
vorgenannten Wälder sein. Für einige Jahrzehnte sind Feuchtgebüsche als Zwischenziele im Zeitraum 
der Zielplanung jedoch möglich. 

Hudewald 

Durch ehemalige Weidenutzung geprägte, lichte und breitkronige Eichen- oder Buchenbestände  sowie 
Waldweide. 

Kratt/Niederwald 

Durch Niederwaldnutzung geprägte Wälder (.wn) bzw. Eichenkratt (WLt). 

Laub-/Nadelmischwald 

Laub-/Nadelmischwald mit Nadelholz >30% in der ersten Baumschicht (nur aus Artenschutzgründen, kein 
LRT), ohne Eichen-Kiefernwald. Langfristiges Ziel im Sinne des Leitbildes sollte einer der vorgenannten 
Wälder sein. Für einige Jahrzehnte sind Laub-/Nadelmischwälder als Zwischenziele im Zeitraum der 
Zielplanung jedoch möglich. 

Schlucht- und Hangmischwald 

Meist in Steillagen oder engen Schluchten gelegene Laubmischwälder (WMs), LRT 9180. 

Standortgerechter Laubwald 

Für alle Fälle vorgesehen, in denen derzeit keine oder standortfremde bzw. nicht heimische Gehölze 
stehen und aufgrund unklarer Standortverhältnisse nicht bestimmt werden kann, welcher der o.g. 
Waldtypen entstehen würde. Nicht vorgesehen, um heterogene Bestände aus den anderen Waldtypen 
zusammenzufassen. Lebensraumtypen, die aus Vorkartierungen und eigenen Erhebungen bereits 
Bestand sind, werden den entsprechenden Waldtypen zugeordnet. 

Sumpf-/Bruchwald 

Laubmischwald, von Schwarzerle/Esche/Moorbirke geprägt/dominiert, auf mineralischen (Sumpfwald) bis 
organischen (Bruchwald) Böden, nicht in Flussauen. 

 

Sonstiges 

Kleingärten 

Kleingartenanlage (SPk). 

Naturschutzacker 

Extensivacker (AAe) mit naturschutzgerechter Bewirtschaftung. 

Sonstige Siedlungsflächen 

Siedlungsbiotope (S) ohne Kleingartenanlage (SPk). 

Streuobstwiese 

Streuobstwiese (HO). 
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